
(19) *DE102014105247A120150611*

(10) DE 10 2014 105 247 A1 2015.06.11

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2014 105 247.1
(22) Anmeldetag: 11.04.2014
(43) Offenlegungstag: 11.06.2015

(51) Int Cl.: E05B 49/00 (2006.01)

(66) Innere Priorität:
10 2013 113 554.4 05.12.2013

(71) Anmelder:
Deutsche Post AG, 53113 Bonn, DE

(74) Vertreter:
COHAUSZ & FLORACK Patent- und
Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB,
40211 Düsseldorf, DE

(72) Erfinder:
Carstens, Christian, 53578 Windhagen, DE; Dautz,
Christoph, 53225 Bonn, DE; Jansen, Jochen,
53113 Bonn, DE; Benz, Ramin, 53229 Bonn, DE;
Bulygin, Stanislav, 64289 Darmstadt, DE; Lippert,
Marcus, 64319 Pfungstadt, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
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(57) Zusammenfassung: Offenbart wird u. a. ein Verfah-
ren (400), durchgeführt durch eine Zugangsberechtigungs-
nachweisvorrichtung (3), das Verfahren umfassend: Erhal-
ten (402) einer Information einer Sendung (5); Identifizie-
ren (403) eines Sendungsdatensatzes aus einer Vielzahl
von auf der Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung (3)
gespeicherten Sendungsdatensätzen unter Verwendung
der erhaltenen Information der Sendung (5), wobei der
Sendungsdatensatz mit der Sendung assoziierte Adress-
information umfasst; Bestimmen (407) ein oder mehrerer
Zugangskontrollvorrichtungen aus einer Vielzahl von Zu-
gangskontrollvorrichtungen anhand eines Ergebnisses ei-
nes Vergleichs der Adressinformation des Sendungsda-
tensatzes mit jeweiliger mit den Zugangskontrollvorrichtun-
gen assoziierter und auf der Zugangsberechtigungsnach-
weisvorrichtung (3) gespeicherter Adressinformation und/
oder mit jeweiliger mit dem/den Nutzer(n) der Zugangs-
kontrollvorrichtung assoziierter und auf der Zugangsbe-
rechtigungsnachweisvorrichtung (3) gespeicherter Adress-
information; Ermöglichen einer Auswahl (415) und/oder
einer Bestätigung (413) einer Zugangskontrollvorrichtung
(4) der einen oder mehreren bestimmten Zugangskontroll-
vorrichtung(en) durch einen Benutzer (6) der Zugangsbe-
rechtigungsnachweisvorrichtung (3); und Kommunizieren
(419) von mit der Zugangskontrollvorrichtung (4) assozi-
ierter Zugangsberechtigungsinformation an die Zugangs-
kontrollvorrichtung (4), um Zugang zu einem der Zugangs-
kontrollvorrichtung (4) zugeordneten Raum zu verschaffen,
so dass die Sendung (5) in den Raum eingelegt oder aus
diesem entnommen werden kann. Weiterhin offenbart wer-
den ein korrespondierendes Verfahren (300) zum Bereit-
stellen (310) von Sendungsdatensätzen, von mit Zugangs-
kontrollvorrichtungen und/oder deren Nutzern assoziierter
Zugangsberechtigungsinformationen und von mit den Zu-
gangskontrollvorrichtungen assoziierten Adressinformatio-
nen, die Verfahren (300, 400) durchführende Vorrichtun-

gen (2, 3), den Verfahren zugeordnete Computerprogram-
me und ein entsprechend eingerichtetes System (1).
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Beschreibung

Gebiet

[0001] Beispielhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung betreffen eine Zugangsberechtigungsnach-
weisvorrichtung, auf der mehrere Zugangskontroll-
vorrichtungen und damit jeweils zusammenhängen-
de Zugangsberechtigungsinformationen auswählbar
sind, eine Vorrichtung zur Bereitstellung von Informa-
tionen an eine derartige Zugangsberechtigungsnach-
weisvorrichtung, ein System mit diesen Komponen-
ten sowie die von diesen Komponenten ausgeführten
Verfahren und deren Realisierung als Computerpro-
gramme.

Hintergrund

[0002] Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtun-
gen werden in Zugangskontrollsystemen eingesetzt,
um nachzuweisen, dass eine Person oder ein Ge-
rät berechtigt ist, an einer Zugangskontrollvorrich-
tung Zugang zu erhalten. Solche Zugangskontroll-
systeme finden in vielerlei Hinsicht Anwendung, bei-
spielsweise zur Kontrolle des Zugangs von Perso-
nen zu Räumen eines Gebäudes, wie es beispiels-
weise bei Hotels, Bürokomplexen oder Laboren der
Fall ist, zu Veranstaltungen oder auch in abstrakter
Form zu Funktionen, Ressourcen oder Diensten, bei-
spielsweise von Computerfunktionen oder -ressour-
cen oder Serverdiensten.

[0003] Eine spezifische Anwendung von Zugangs-
kontrollsystemen bildet auch die Kontrolle des Zu-
gangs von Personen zu Öffnungen von Behältern,
wie z. B. Schließfächern oder Warenzustellungsbe-
hältern, insbesondere von Paketkästen. Paketkästen
ermöglichen eine neuartige Form der Zustellung/Ab-
holung von Paketen für Personen, die Pakete auch in
Abwesenheit an oder in der Nähe ihres Wohnsitzes
empfangen oder versenden wollen. Dazu werden Pa-
ketkästen üblicherweise vor dem Wohnsitz des Pa-
ketkastennutzers – ähnlich einem Briefkasten, aber
mit größerem Fassungsvolumen – installiert und Pa-
kete dann vom Zusteller durch Einlegen in den Paket-
kasten zugestellt oder durch Herausnehmen aus dem
Paketkasten abgeholt. Auch eine Aufstellung einer
Paketkastenanlage für mehrere Parteien eines Mehr-
familienhauses vor oder in einem Mehrfamilienhaus
ist denkbar. Um Missbrauch und Diebstahl zu verhin-
dern, muss der Paketkasten über ein Schloss ver-
fügen. Sowohl der Zusteller als auch der Paketkas-
tennutzer müssen dann mit physikalischen oder logi-
schen Schlüsseln ausgestattet werden, um den Pa-
ketkasten benutzen zu können. Die logischen Schlüs-
sel enthalten dann beispielsweise Zugangsberech-
tigungsinformation, die angeben, welcher Paketkas-
ten in welchem Zeitintervall geöffnet werden darf und
in welchem Umfang (nur eine Türe, mehrere Türen,
etc.).

Zusammenfassung einiger beispielhafter
Ausführungsformen der Erfindung

[0004] Wenn zur Öffnung jedes Paketkastens jewei-
lige Zugangsberechtigungsinformation erforderlich
ist, müssen Zusteller über die jeweiligen Zugangsbe-
rechtigungsinformationen für sämtliche Paketkästen
zumindest ihres Zustellbezirks verfügen. Zugangs-
berechtigungsinformationen können beispielsweise
elektronisch auf einem Gerät des Zustellers, insbe-
sondere einem Handscanner, gespeichert werden.
Allerdings ergibt sich für den Zusteller dann das Pro-
blem, dass zur Öffnung eines Paketkastens die richti-
ge Zugangsberechtigungsinformation aus einer Viel-
zahl von Zugangsberechtigungsinformation ausge-
wählt werden muss, was zeitaufwändig ist und damit
den Zustellprozess verzögert.

[0005] Die vorliegende Erfindung hat sich daher die
Aufgabe gestellt, dieses Problem zu überwinden.

[0006] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung
wird ein Verfahren, durchgeführt durch eine Zu-
gangsberechtigungsnachweisvorrichtung, offenbart,
das folgendes umfasst:

– Erhalten einer Information einer Sendung,
– Identifizieren eines Sendungsdatensatzes aus
einer Vielzahl von auf der Zugangsberechtigungs-
nachweisvorrichtung gespeicherten Sendungsda-
tensätzen unter Verwendung der erhaltenen Infor-
mation der Sendung, wobei der Sendungsdaten-
satz mit der Sendung assoziierte Adressinforma-
tion umfasst,
– Bestimmen einer oder mehrerer Zugangs-
kontrollvorrichtungen) aus einer Vielzahl von
Zugangskontrollvorrichtungen anhand eines Er-
gebnisses eines Vergleichs der Adressinforma-
tion des Sendungsdatensatzes mit jeweiliger
mit den Zugangskontrollvorrichtungen assoziier-
ter und auf der Zugangsberechtigungsnachweis-
vorrichtung gespeicherter Adressinformation und/
oder mit mit einem oder mehreren Nutzer(n)
der jeweiligen Zugangskontrollvorrichtung jeweils
assoziierter und auf der Zugangsberechtigungs-
nachweisvorrichtung gespeicherter Adressinfor-
mation,
– Ermöglichen einer Auswahl und/oder einer Be-
stätigung einer Zugangskontrollvorrichtung der ei-
nen oder mehreren bestimmten Zugangskontroll-
vorrichtung(en) durch einen Benutzer der Zu-
gangsberechtigungsnachweisvorrichtung, und
– Kommunizieren von mit der Zugangskontroll-
vorrichtung assoziierter Zugangsberechtigungsin-
formation an die Zugangskontrollvorrichtung, um
Zugang zu einem der Zugangskontrollvorrichtung
zugeordneten Raum zu verschaffen, so dass die
Sendung in den Raum eingelegt oder aus diesem
entnommen werden kann.
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[0007] Gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung
wird ferner eine Verwendung einer Zugangsberech-
tigungsnachweisvorrichtung offenbart, die zur Aus-
führung und/oder Steuerung des Verfahrens gemäß
dem ersten Aspekt der Erfindung eingerichtet ist oder
jeweilige Mittel zur Ausführung und/oder Steuerung
der Schritte des Verfahrens gemäß dem ersten As-
pekt der Erfindung umfasst, die Verwendung umfas-
send:

– Handhabung der Zugangsberechtigungsnach-
weisvorrichtung, so dass die Information der Sen-
dung von der Zugangsberechtigungsnachweis-
vorrichtung erhalten wird,
– Auswählen und/oder Bestätigen einer Zu-
gangskontrollvorrichtung der einen oder mehre-
ren von der Zugangsberechtigungsnachweisvor-
richtung bestimmten Zugangskontrollvorrichtung
(en), und
– Einlegen der Sendung in den der Zugangs-
kontrollvorrichtung zugeordneten Raum oder Ent-
nehmen der Sendung aus dem Raum, nach-
dem die Zugangsberechtigungsnachweisvorrich-
tung durch das Kommunizieren der Zugangsbe-
rechtigungsinformation an die Zugangskontroll-
vorrichtung Zugang zu dem Raum verschafft hat.

[0008] Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung
wird ein Verfahren offenbart, das folgendes umfasst:

– Bereitstellen der folgenden Informationen:
– einer Vielzahl von Sendungsdatensätzen, wobei
jeder der Sendungsdatensätze jeweilige Adress-
information einer jeweiligen Sendung umfasst,
– mit Zugangskontrollvorrichtungen einer Vielzahl
von Zugangskontrollvorrichtungen assoziierten je-
weiligen Adressinformationen und/oder mit einem
oder mehreren jeweiligen Nutzer(n) der Vielzahl
von Zugangskontrollvorrichtungen assoziierten je-
weiligen Adressinformationen, und
– mit den Zugangskontrollvorrichtungen der Viel-
zahl von Zugangskontrollvorrichtungen assoziier-
ten jeweiligen Zugangsberechtigungsinformatio-
nen.

[0009] Gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung
wird ferner ein System, offenbart, das folgendes um-
fasst:

– eine oder mehrere Vorrichtungen, die eingerich-
tet sind zur Ausführung und/oder Steuerung des
Verfahrens gemäß dem zweiten Aspekt der Erfin-
dung oder Mittel zur Ausführung und/oder Steue-
rung der Schritte des Verfahrens gemäß dem
zweiten Aspekt der Erfindung aufweisen.

[0010] Gemäß jedem dieser Aspekte der Erfindung
werden des Weiteren jeweils offenbart:

– Ein Computerprogramm, umfassend Programm-
anweisungen, die einen Prozessor zur Ausfüh-
rung und/oder Steuerung des Verfahrens gemäß
dem jeweiligen Aspekt der Erfindung veranlassen,
wenn das Computerprogramm auf dem Prozes-

sor läuft. Unter einem Prozessor sollen in die-
ser Spezifikation unter anderem Kontrolleinheiten,
Mikroprozessoren, Mikrokontrolleinheiten wie Mi-
krocontroller, digitale Signalprozessoren (DSP),
Anwendungsspezifische Integrierte Schaltungen
(ASICs) oder Field Programmable Gate Arrays
(FPGAs) verstanden werden. Dabei können ent-
weder alle Schritte des Verfahrens gesteuert wer-
den, oder alle Schritte des Verfahrens ausge-
führt werden, oder ein oder mehrere Schritte ge-
steuert und ein oder mehrere Schritte ausgeführt
werden. Das Computerprogramm kann beispiels-
weise über ein Netzwerk wie das Internet, ein
Telefon- oder Mobilfunknetz und/oder ein loka-
les Netzwerk verteilbar sein. Das Computerpro-
gramm kann zumindest teilweise Software und/
oder Firmware eines Prozessors sein. Es kann
gleichermaßen zumindest teilweise als Hardware
implementiert sein. Das Computerprogramm kann
beispielsweise auf einem computerlesbaren Spei-
chermedium gespeichert sein, z. B. einem magne-
tischen, elektrischen, elektro-magnetischen, opti-
schen und/oder andersartigen Speichermedium.
Das Speichermedium kann beispielsweise Teil
des Prozessors sein, beispielsweise ein (nicht-
flüchtiger oder flüchtiger) Programmspeicher des
Prozessors oder ein Teil davon.
– Eine Vorrichtung, eingerichtet zur Ausführung
und/oder Steuerung des Verfahrens gemäß dem
jeweiligen Aspekt der Erfindung oder umfassend
jeweilige Mittel zur Ausführung der Schritte des
Verfahrens gemäß dem jeweiligen Aspekt der Er-
findung. Dabei können entweder alle Schritte des
Verfahrens gesteuert werden, oder alle Schritte
des Verfahrens ausgeführt werden, oder ein oder
mehrere Schritte gesteuert und ein oder mehrere
Schritte ausgeführt werden. Ein oder mehrere der
Mittel können auch durch die gleiche Einheit aus-
geführt und/oder gesteuert werden. Beispielswei-
se können ein oder mehrere der Mittel durch einen
oder mehrere Prozessoren gebildet sein.
– Eine Vorrichtung, die zumindest einen Pro-
zessor und zumindest einen Speicher, der Pro-
grammcode beinhaltet, umfasst, wobei der Spei-
cher und der Programmcode eingerichtet sind, die
Vorrichtung mit dem zumindest einen Prozessor
dazu zu veranlassen, zumindest das Verfahren
gemäß dem jeweiligen Aspekt der Erfindung aus-
zuführen und/oder zu steuern. Dabei können ent-
weder alle Schritte des Verfahrens gesteuert wer-
den, oder alle

[0011] Schritte des Verfahrens ausgeführt werden,
oder ein oder mehrere Schritte gesteuert und ein oder
mehrere Schritte ausgeführt werden.

[0012] Gemäß einem dritten Aspekt der Erfindung
wird ein System gemäß dem zweiten Aspekt der Er-
findung offenbart, das ferner folgendes umfasst:
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– eine Zugangsberechtigungsnachweisvorrich-
tung gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung.

[0013] Der erste, zweite und dritte Aspekt der Erfin-
dung findet beispielsweise Anwendung in einem Sys-
tem zur Zustellung und/oder Abholung von Sendun-
gen.

[0014] Diese drei Aspekte der vorliegenden Erfin-
dung weisen u. a. die nachfolgend beschriebenen –
teilweise beispielhaften – Eigenschaften auf.

[0015] Bei der Zugangsberechtigungsnachweisvor-
richtung kann es sich beispielsweise um ein trag-
bares elektronisches Gerät handeln. Das tragbare
elektronische Gerät kann beispielsweise einem Zu-
steller zugeordnet sein und wird dann nachfolgend
als „Zustellergerät” bezeichnet. Das tragbare elek-
tronische Gerät kann insbesondere ein Handscan-
ner sein. Das tragbare elektronische Gerät verfügt
beispielsweise über eine graphische Benutzerschnitt-
stelle und eine Funktionalität zur drahtlosen Erfas-
sung von Information von Sendungen (z. B. Pake-
te oder Briefe), beispielsweise durch optisches Scan-
nen von Sendungsetiketten und/oder Erfassen von
Informationen von Sendungen über Funk (z. B. RFID)
oder magnetische Felder (z. B. NFC), beispielswei-
se wenn das Paket einen RFID-Tag oder NFC-Tag
aufweist. Das tragbare elektronische Gerät kann bei-
spielsweise die Fähigkeit aufweisen, über ein zel-
lulares Mobilfunknetz zu kommunizieren, dies kann
aber auch nicht der Fall sein. Das tragbare elektro-
nische Gerät kann beispielsweise über die Fähig-
keit verfügen, über WLAN und/oder über ein zellu-
lares Mobilfunksystem (insbesondere über GRPS)
zu kommunizieren. Das tragbare elektronische Ge-
rät kann beispielsweise über die Fähigkeit verfügen,
über Bluetooth und/oder NFC zu kommunizieren,
beispielsweise auch durch entsprechende Nachrüs-
tung. Wenn die Zugangsberechtigungsnachweisvor-
richtung eingerichtet ist, mittels Bluetooth Zugangs-
berechtigungsinformation an die Zugangskontrollvor-
richtung zu kommunizieren, ist es vorteilhaft, dass der
Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung die Me-
dium Access Control (MAC)-Adresse der Zugangs-
kontrollvorrichtung bekannt ist, da dann die Blue-
tooth-Kommunikation ohne die Notwendigkeit des
zeitaufwändigen Bluetooth-Pairings gestartet werden
kann. Die MAC-Adresse der Zugangskontrollvorrich-
tung wird der Zugangsberechtigungsnachweisvor-
richtung beispielsweise zusammen mit der Zugangs-
berechtigungsinformation mitgeteilt. Ein Beispiel für
ein tragbares elektronisches Gerät, insbesondere ein
Zustellergerät, ist ein Handscanner, z. B. der LXE
Tecton MX7 der Firma Honeywell.

[0016] Eine Zugangskontrollvorrichtung weist bei-
spielsweise einen oder mehrere Prozessoren auf,
die eine oder mehrere Schließeinrichtungen, bei-
spielsweise ein elektronisch ansteuerbares Schloss,

steuern, und somit beispielsweise ein Öffnen und/
oder Schließen des Schlosses bewirken können.
Das Schloss kann beispielsweise mit einer Fallen-
funktion ausgestattet sein, so dass die Zugangs-
kontrollvorrichtung beispielsweise nur eine Öffnung
des Schlosses (beispielsweise durch ein zumindest
zeitweises Überführen der Falle in eine Offen-Stel-
lung, beispielsweise durch einen elektrischen Motor)
steuern muss, während ein Schließen des Schlos-
ses manuell durch einen Nutzer geschieht, indem
dieser die Fallenfunktion nutzt und beispielsweise
durch Zudrücken einer Tür die Falle aus der Zu-
Stellung in die Offen-Stellung verdrängt und nach
dem Beenden des Zudrückens die Falle automa-
tisch wieder in die Zu-Stellung zurückkehrt, bei-
spielsweise durch Federvorbelastung. Die Zugangs-
kontrollvorrichtung kann auch die Schließeinrich-
tungen und weitere Komponenten umfassen. Ei-
ne Zugangskontrollvorrichtung kann Bestandteil ei-
ner Vorrichtung sein, zu der sie den Zugang kon-
trolliert, beispielsweise einer Aufnahmevorrichtung,
oder selbst eine Vorrichtung sein, zu dessen/de-
ren Raum/Räumen sie den Zugang kontrolliert (bei-
spielsweise ein Paketkasten). Die Zugangskontroll-
vorrichtung kann beispielsweise batteriebetrieben
sein und beispielsweise über keinen insbesondere
ständigen Stromanschluss verfügen. Die Zugangs-
kontrollvorrichtung kann beispielsweise derart ein-
gerichtet sein, dass sie im Betrieb ausschließlich
zur Kommunikation mit Zugangsberechtigungsnach-
weisvorrichtungen eingerichtet ist, und beispielswei-
se nicht zur Kommunikation mit der Zugangsberechti-
gungserzeugungsvorrichtung eingerichtet ist. Die Zu-
gangskontrollvorrichtung verfügt beispielsweise über
keinen Anschluss an ein Mobilfunknetz, ein Local
Area Network (LAN), ein Wireless Local Area Net-
work (WLAN) oder das Internet, sie stellt damit also
beispielsweise eine „offline”-Zugangskontrollvorrich-
tung dar. Die drahtlose Kommunikation der Zugangs-
kontrollvorrichtung kann beispielsweise auf Kommu-
nikation mit Vorrichtungen in der näheren Umge-
bung der Zugangskontrollvorrichtung (beispielswei-
se weniger als 100 m) eingerichtet sein. Die draht-
lose Kommunikation der Zugangskontrollvorrichtung
kann beispielsweise auf Kommunikation mittels Ra-
dio Frequency Identification (RFID) und/oder Near
Field Communication (NFC) und/oder Bluetooth (z.
B. Bluetooth Version 2.1 und/oder 4.0) beschränkt
sein. RFID und NFC – sind beispielsweise ge-
mäß den ISO-Standards 18000, 11784/11785 und
dem ISO/IEC-Standard 14443-A und 15693 spezifi-
ziert. Die Bluetooth-Spezifikationen sind unter www.
bluetooth.org erhältlich. Die Zugangskontrollvorrich-
tung kann nichtsdestotrotz beispielsweise über eine
Universal Serial Bus (USB) Schnittstelle verfügen,
über die die Zugangskontrollvorrichtung beispielswei-
se gewartet werden kann.

[0017] Eine Zugangskontrollvorrichtung führt bei-
spielsweise eine Zugangskontrolle durch um zu ent-
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scheiden, ob aufgrund von Zugangsberechtigungs-
information, die von einer Zugangsberechtigungs-
nachweisvorrichtung erhalten wurde, Zugang (bei-
spielsweise zu Räumen von Gebäuden oder Vor-
richtungen) gewährt werden darf. Beispiele des Zu-
gangs zu Räumen von Vorrichtungen sind der Zu-
gang zu Aufnahmeräumen von Aufnahmevorrichtun-
gen, wie z. B. Schließfächern, Spinden, Kühlschrän-
ken, Warenzustellbehältern, Briefkästen, Paketkäs-
ten, kombinierten Brief- und Paketkästen, Fahrzeu-
gen (z. B. Kofferräumen) oder Schlüsselkästen (um
an darin befindlichen Schlüssel zu gelangen), die bei-
spielsweise jeweils mit Türen verschlossen und durch
Schließeinrichtungen gesichert sind. Der Raum oder
die Räume können auch in der Zugangskontrollvor-
richtung gebildet sein. Es ist auch denkbar, dass
in einem kombinierten Prozess zunächst der Zu-
gang zu einem Raum eines Gebäudes (z. B. ei-
nem Treppenhaus oder Vorraum eines Mehrfami-
lienhauses) kontrolliert wird und dann der Zugang
zu einer dort befindlichen Vorrichtung, beispielswei-
se einem Paketkasten oder einer Paketkastenanlage
mit mehreren Paketkästen oder mit mehreren Paket-
und/oder Brieffächern für unterschiedliche Empfän-
gergruppen. Für beide Zugangsvorgänge kann bei-
spielsweise die gleiche Zugangsberechtigungsinfor-
mation oder zumindest auf der gleichen Zugangsbe-
rechtigungsnachweisvorrichtung gespeicherte jewei-
lige Zugangsberechtigungsinformationen (z. B. eine
für einer Tür zu dem Raum und eine andere für eine
Tür eines Paketkastens oder einer Paketkastenanla-
ge) verwendet werden.

[0018] Wenn entschieden wird, dass Zugang ge-
währt werden darf, wird beispielsweise Zugang ge-
währt, beispielsweise durch Absetzen eines Steuer-
signals, beispielsweise an ein Schloss, um beispiels-
weise eine Tür zu einem Raum oder mehreren Räu-
men zu entriegeln und/oder zu öffnen, um den Zu-
gang zu dem/den einen oder mehreren Raum/Räu-
men zu ermöglichen. Der Zugang kann in unter-
schiedlichem Ausmaß gewährt werden, beispielswei-
se können bei Vorhandensein von mehreren Aufnah-
meräumen lediglich Zugang zu bestimmten Aufnah-
meräumen oder Gruppen von Aufnahmeräumen ge-
währt werden.

[0019] Die Zugangsberechtigungsinformation (die in
dieser Spezifikation auch als Zugangsberechtigung
bezeichnet wird) ist beispielsweise als Information
zu verstehen, die im Rahmen einer durch die Zu-
gangskontrollvorrichtung durchgeführten Prüfung, ob
einer Entität Zugang gewährt werden darf, ausge-
wertet wird. Die Prüfung der Zugangsberechtigungs-
information muss nicht die einzige Prüfung im Rah-
men der Zugangskontrolle sein, es können beispiels-
weise weitere notwendige Bedingungen erforderlich
sein, damit Zugang gewährt werden darf. Beispiele
für Zugangsberechtigungsinformation sind beispiels-
weise ein Code oder Schlüssel, der an die Zugangs-

kontrollvorrichtung kommuniziert wird und mit einem
in der Zugangskontrollvorrichtung hinterlegten Code
oder Schlüssel verglichen wird, um bei Übereinstim-
mung zu entscheiden, dass Zugang gewährt wer-
den darf. Der Code oder Schlüssel kann gegen
Ausspähung zusätzlich geschert sein, beispielswei-
se durch Verschlüsselung. Der Code oder Schlüs-
sel kann beispielsweise dauerhaft verwendet wer-
den, oder kann in regelmäßigen oder unregelmä-
ßigen Abständen geändert werden. Beispielsweise
kann nach einer vordefinierten Vorschrift nach zeitli-
chen Vorgaben (z. B. jeden Tag) oder bei jeder Be-
nutzung eines Code ein neuer Code erzeugt werden.
Dies kann sowohl in der Zugangskontrollvorrichtung
als auch in der Zugangsberechtigungsnachweisvor-
richtung erfolgen, damit beide jeweils korrespondie-
rende Paare von Codes oder Schlüssel aufweisen,
oder in der Zugangskontrollvorrichtung und in einer
Einheit, von der die Zugangsberechtigungsnachweis-
vorrichtung den Code oder Schlüssel erhält.

[0020] Die Zugangsberechtigungsinformation ist je-
weils mit einer Zugangskontrollvorrichtung assozi-
iert. Sie kann beispielsweise spezifisch (also individu-
ell) für die jeweilige Zugangskontrollvorrichtung sein,
so dass sich die Zugangsberechtigungsinformation
für verschiedene Zugangskontrollvorrichtungen von-
einander unterscheiden. Wenn die Zugangsberech-
tigungsnachweisvorrichtung beispielsweise jeweilige
Zugangsberechtigungsinformationen zur Verschaf-
fung von Zugang an mehreren Zugangskontrollvor-
richtungen umfasst, muss aus diesen Zugangsbe-
rechtigungsinformationen zur Verschaffung von Zu-
gang an einer bestimmten der Zugangskontrollvor-
richtung die mit dieser Zugangskontrollvorrichtung
assoziierte Zugangsberechtigungsinformation aus-
gewählt und dann an die Zugangskontrollvorrichtung
übermittelt werden.

[0021] Ein Beispiel für Zugangsberechtigungsinfor-
mation ist in der EP 1 024 239 A1 beschrieben, in der
die Zugangsberechtigungsinformation als Zugangs-
token tij ausgebildet ist, der Zugangsrechte aij de-
finiert, beispielsweise in der Form: „Gewähre Nut-
zer ui Zugang zu Schloss lj bis 1/2/2001”. Die Zu-
gangsrechte werden dann an ein Schloss übertra-
gen und gegengeprüft. Es wird also beispielsweise
geprüft, ob es sich um den Nutzer ui handelt, der
den Zugangstoken vorlegt, ob der Zugangstoken für
das Schloss lj gilt und ob der Gültigkeitszeitraum „bis
1/2/2001” des Schlosses noch nicht abgelaufen ist.
Zusätzlich können die Zugangsrechte aij mit einem
Nachrichtenauthentisierungscode (Message Authen-
tication Code, MAC) versehen werden, beispielswei-
se ein HMAC nach Request for Comments (RFC) Do-
kument 2104. Der MAC basiert auf einem Schlüssel
sj, der sowohl an einer Einheit, die den Zugangsto-
ken erzeugt, als auch im Schloss bekannt ist. Der
Zugangstoken tij umfasst dann den HMAC und die
Zugangsrechte aij, beispielsweise konkateniert. Das
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Schloss kann dann anhand des empfangenen MACs,
der empfangenen Zugangsrechte aij und des Schlüs-
sels sj die Authentizität des Zugangstokens bestäti-
gen und dann die Zugangsrechte aij prüfen. Alterna-
tiv können die Zugangsrechte gemäß der EP 1 024
239 A1 auch wie folgt definiert werden: „Gewähre
dem Nutzer, der k kennt, Zugang zu Schloss lj bis 1/
1/2001”. Der Nutzer muss dann sowohl über den Zu-
gangstoken tij als auch über das Wissen über k (ein
Schlüssel) verfügen, um Zugang am Schloss lj zu er-
halten, und bekommt beides (beispielsweise in ver-
schlüsselter Form) von einer Einheit, die den Token
erzeugt, zur Verfügung gestellt. In beiden Fällen ist
die Zugangsberechtigungsinformation, also der Zu-
gangstoken, spezifisch für das jeweilige Schloss lj.

[0022] Die Zugangsberechtigungsinformation, die
mit einer Zugangskontrollvorrichtung assoziiert ist
(beispielsweise indem sie an dieser Zugangskontroll-
vorrichtung zum Zugang berechtigt), wird von der Zu-
gangsberechtigungsnachweisvorrichtung an die Zu-
gangskontrollvorrichtung kommuniziert. Dies kann
beispielsweise über drahtlose Kommunikation ge-
schehen, beispielsweise über Kommunikation mittels
RFID, NFC oder Bluetooth. Ziel des Kommunizierens
ist es, Zugang zu einem der Zugangskontrollvorrich-
tung zugeordneten Raum (z. B. einem Aufnahme-
raum eines Paketkastens) zu verschaffen, damit ei-
ne Sendung in den Raum eingelegt oder aus diesem
entnommen werden kann.

[0023] Zuvor muss diese Zugangsberechtigungsin-
formation allerdings aus einer Vielzahl von auf der
Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung gespei-
cherten Zugangsberechtigungsinformationen, die je-
weils mit unterschiedlichen Zugangskontrollvorrich-
tung einer Vielzahl von Zugangskontrollvorrichtungen
assoziiert sind, ausgewählt werden. Um einem Be-
nutzer der Zugangsberechtigungsnachweisvorrich-
tung (z. B. einem Zusteller) diese Auswahl zu er-
leichtern und damit den Prozess des Zugangs zu Zu-
gangskontrollvorrichtungen zu beschleunigen, wird in
der Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung ein
insbesondere automatisches Bestimmen von einer
oder mehreren Zugangskontrollvorrichtung(en) vor-
genommen, die für eine vorliegende Sendung in
Frage kommen. Der Benutzer der Zugangsberech-
tigungsnachweisvorrichtung muss nach diesem Be-
stimmen beispielsweise nur noch eine bestimmte
Zugangskontrollvorrichtung bestätigen oder aus ei-
ner reduzierten Menge von einer oder mehreren Zu-
gangskontrollvorrichtungen eine Zugangskontrollvor-
richtung auswählen (und dann beispielsweise auch
noch bestätigen). Die mit dieser bestätigten/ausge-
wählten Zugangskontrollvorrichtung assoziierte Zu-
gangsberechtigungsinformation wird dann an diese
Zugangskontrollvorrichtung kommuniziert, um dem
Benutzer Zugang zu verschaffen.

[0024] Das Bestimmen der einen oder mehreren
Zugangskontrollvorrichtungen beruht auf einem Ver-
gleich der Adressinformation einer vorliegenden Sen-
dung mit den jeweiligen Adressinformationen einer
Vielzahl von Zugangskontrollvorrichtungen und/oder
den jeweiligen Adressinformationen des/der jeweili-
gen Nutzer(s) der Vielzahl von Zugangskontrollvor-
richtungen, beispielsweise von allen Zugangskon-
trollvorrichtungen und/oder von deren Nutzern, zu
denen jeweils assoziierte Adressinformation auf der
Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung gespei-
chert ist.

[0025] Diese jeweils mit einer Zugangskontrollvor-
richtung assoziierte Adressinformation ist beispiels-
weise Adressinformation, die eine Adresse, an der
die Zugangskontrollvorrichtung und/oder eine von
der Zugangskontrollvorrichtung kontrollierte Vorrich-
tung (z. B. ein Paketkasten) positioniert ist, enthält
oder für diese Adresse repräsentativ ist, beispiels-
weise in Form eines Codes. Dieser Code kann bei-
spielsweise die sog. Leitinformation umfassen, die
beispielsweise einen Code für die Postleitzahl (z. B.
die Postleitzahl selbst), einen Code für die Straße und
einen Code für die Hausnummer (z. B. die Hausnum-
mer selbst) umfasst. Die Codierung dieser Codes
kann dabei beispielsweise der Codierung der Adress-
information in dem unten noch genauer erläuterten
Leitcode entsprechen, der für Sendungen genutzt
wird.. Die Adresse kann beispielsweise eine Postleit-
zahl, eine Straße und/oder eine Hausnummer umfas-
sen, optional kann auch eine Länderkennung und/
oder weitere Informationen wie eine Wohnungsnum-
mer oder eine Etagennummer enthalten sein. In der
Adressinformation kann beispielsweise auch sowohl
die Adresse als auch ein Code für die Adresse enthal-
ten sein. Die Adresse und/oder der Code können für
den Vergleich mit anderer Adressinformation heran-
gezogen werden. Die jeweils mit einer Zugangskon-
trollvorrichtung assoziierte Adresse ist beispielsweise
in einem jeweiligen Zugangskontrollvorrichtungsda-
tensatz enthalten, der beispielsweise auch die jewei-
lige Zugangsberechtigungsinformation für die jeweili-
ge Zugangskontrollvorrichtung enthalten kann sowie
weitere Informationen, wie z. B. eine Kennung der Zu-
gangskontrollvorrichtung oder einer ihr zugeordneten
Vorrichtung (z. B. eines Paketkastens) oder einer ih-
rer Komponenten.

[0026] Die mit einem Nutzer einer Zugangskontroll-
vorrichtung assoziierte Adressinformation umfasst
beispielsweise die Adresse des Wohnorts oder Ge-
schäftssitzes des Nutzers und/oder eine dafür reprä-
sentative Information (z. B. einen Code, insbesonde-
re eine Leitinformation, die bereits oben erläutert wur-
de). Diese Adressinformation kann beispielsweise in
einem Nutzerdatensatz enthalten sein, der mit einer
Zugangskontrollvorrichtung assoziiert sein kann, bei-
spielsweise dadurch, dass er eine Kennung der Zu-
gangskontrollvorrichtung (oder einer von ihr kontrol-
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lierten Vorrichtung, wie z. B. einem Paketkasten) auf-
weist. Die Berücksichtigung der Adressinformation
des/der Nutzer(s) der Zugangskontrollvorrichtungen
trägt der Tatsache Rechnung, dass sich mehrere Nut-
zer beispielsweise aus der gleichen Nachbarschaft
eine Zugangskontrollvorrichtung, z. B. einen Paket-
kasten, teilen können und dann die Adresse eines
Nutzers nicht notwendigerweise mit der Adresse der
Zugangskontrollvorrichtung übereinstimmen muss.

[0027] In ähnlicher Weise ist eine Sendung (z. B. ein
Paket, ein Päckchen oder ein Brief) mit einer Adress-
information assoziiert, die eine Adresse oder eine
für diese Adresse repräsentative Information um-
fasst, an die die Sendung zugestellt werden soll oder
von der diese Sendung abgeholt werden soll. Die
Adressinformation kann beispielsweise einen Leit-
code umfassen (beispielsweise zusätzlich zur eigent-
lichen Adresse) oder aus diesem bestehen. Ein Leit-
code umfasst beispielsweise 14 Stellen, von denen
die Stellen 1–5 die Postleitzahl, die Stellen 6–8 ei-
nen Straßencode, die Stellen 9–11 die Hausnummer,
die Stellen 12–13 einen Produktcode und die Stelle
14 eine Prüfziffer enthält. Die mit der Sendung asso-
ziierte Adressinformation ist in einem Sendungsda-
tensatz enthalten, der für die Sendung beispielswei-
se spezifisch ist. Der Sendungsdatensatz kann bei-
spielsweise weitere Informationen enthalten, insbe-
sondere den Namen (z. B. Vorname und Nachna-
me) des Empfängers oder Absenders der Sendung.
Der Sendungsdatensatz kann ferner eine insbeson-
dere eindeutige Kennung für die Sendung enthal-
ten, beispielsweise einen Identcode, der beispiels-
weise auch für Zwecke der Sendungsverfolgung ge-
nutzt werden kann. Der Identcode kann beispiels-
weise 12 Stellen umfassen und folgende Informatio-
nen codieren: Stellen 1–2: das Abgangsfrachtpost-
zentrum, Stellen 3–5: die Kundenkennung, Stellen 6–
11: eine Einlieferungsnummer, Stelle 12: eine Prüf-
ziffer. Allerdings sind auch abweichende Definitionen
des Identcodes denkbar.

[0028] Durch Vergleichen der mit der Sendung as-
soziierten Adressinformation mit den jeweils mit den
Zugangskontrollvorrichtungen der Vielzahl von Zu-
gangskontrollvorrichtungen assoziierten Adressinfor-
mationen und/oder mit den jeweils mit dem/den je-
weiligen Nutzer(n) der Vielzahl von Zugangskontroll-
vorrichtungen assoziierten Adressinformationen wird
eine Menge von einer oder mehreren Zugangskon-
trollvorrichtungen bestimmt, wobei beispielsweise ein
vordefinierter Grad an Übereinstimmung erforderlich
ist, damit eine Zugangskontrollvorrichtung als zu der
Menge gehörig bestimmt wird. Beispielsweise ent-
hält diese Menge alle die Zugangskontrollvorrichtun-
gen, deren assoziierte Adressinformation (und/oder
die Adressinformation von deren Nutzer(n)) zumin-
dest hinsichtlich der Postleitzahl und der Straße mit
der mit der Sendung assoziierten Adressinformation
übereinstimmen, oder deren assoziierte Adressinfor-

mation (und/oder die Adressinformation von deren
Nutzer(n)) vollkommen (z. B. hinsichtlich Postleitzahl,
Straße und Hausnummer) mit der mit der Sendung
assoziierten Adressinformation übereinstimmen. Wie
bereits erwähnt kann dabei entweder unmittelbar an-
hand der mit einer Zugangskontrollvorrichtung asso-
ziierten Adressinformation auf eine Zugangskontroll-
vorrichtung geschlossen werden, oder anhand der
mit einem Nutzer assoziierten Adressinformation mit-
telbar auf eine Zugangskontrollvorrichtung, die mit
diesem Nutzer assoziiert ist, geschlossen werden.
Das Vergleichen kann anhand der in den jeweiligen
Adressinformationen enthaltenen Adressen und/oder
den darin enthaltenen Codes durchgeführt werden.
Es können also beispielsweise Codes miteinander
verglichen werden oder Adressen, oder Codes und
Adressen. Dabei kann der Vergleich basierend auf
Codes beispielsweise effizienter sein.

[0029] Der Vergleich der mit der Sendung assozi-
ierten Adressinformation mit den jeweiligen mit den
Zugangskontrollvorrichtung assoziierten Adressinfor-
mationen (und/oder mit den jeweiligen mit dem/
den jeweiligen Nutzer(n) der Zugangskontrollvorrich-
tung assoziierten Adressinformation) setzt voraus,
dass die Adressinformation der Sendung bekannt
ist. Dazu speichert die Zugangsberechtigungsnach-
weisvorrichtung eine Vielzahl von Sendungsdaten-
sätzen, die jeweils einer Sendung zugeordnet sind
und die Adressinformation der Sendung umfassen.
Es handelt sich dabei beispielsweise um Sendungs-
datensätze für alle Sendungen, die ein Benutzer der
Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung in einem
vordefinierten Zeitintervall (beispielsweise an einem
Tag) zustellen und/oder abholen muss. Der für ei-
ne vorliegende Sendung relevante Sendungsdaten-
satz wird an der Zugangsberechtigungsnachweisvor-
richtung anhand von Informationen einer Sendung
identifiziert. Diese Informationen können insbeson-
dere durch drahtlose Erfassung mit der Zugangsbe-
rechtigungsnachweisvorrichtung von der Sendung,
beispielsweise optisch von einem Sendungsetikett,
erfasst worden sein, beispielsweise durch Einscan-
nen eines Barcodes (z. B. eines 1D- oder 2D-Bar-
codes). Alternativ ist auch eine Erfassung über Funk
und/oder über elektrische oder magnetische Fel-
der möglich, wenn die Sendung mit entsprechen-
den Informationselementen (z. B. RFID- oder NFC-
Tags) ausgestattet ist. Als weitere Alternative kann
die Information der Sendung auch über eine Tas-
tatur (beispielsweise eine Hardware- oder Software-
tastatur) der Zugangsberechtigungsnachweisvorrich-
tung vom Benutzer der Zugangsberechtigungsnach-
weisvorrichtung eingegeben und dadurch von der
Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung erhalten
werden. Die so an der Zugangsberechtigungsnach-
weisvorrichtung erhaltene Information der Sendung
(beispielsweise eine Kennung oder ein Code für die
Sendung, insbesondere ein Identcode) werden dann
zur Identifizierung des richtigen Sendungsdatensat-
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zes genutzt, beispielsweise durch Vergleich mit einer
entsprechenden in den jeweiligen Datensätzen ent-
haltenen Information (z. B. einer Kennung oder einem
Code, insbesondere einem Identcode) der Sendung.
Wenn der richtige Sendungsdatensatz identifiziert
wurde, liegt auch die darin enthaltene mit der Sen-
dung assoziierte Adressinformation vor als Grundla-
ge des Vergleichs mit den Adressinformationen der
Zugangskontrollvorrichtungen bzw. der Adressinfor-
mation von deren Nutzer(n).

[0030] Durch diese Vorgehensweise wird also der
Umfang der Auswahl von Zugangskontrollvorrich-
tung, aus denen ein Benutzer der Zugangskon-
trollvorrichtung eine Zugangskontrollvorrichtung aus-
wählen muss, um mit der Zugangskontrollvorrichtung
assoziierte Zugangsberechtigungsinformation an die
Zugangskontrollvorrichtung kommunizieren und an
dieser Zugang erhalten zu können, erheblich redu-
ziert. Im Idealfall muss der Benutzer lediglich da-
für sorgen, dass die Zugangsberechtigungsnach-
weisvorrichtung die Information der Sendung er-
hält, z. B. durch Einscannen, und muss dann le-
diglich eine angezeigte Zugangskontrollvorrichtung
bestätigen oder aus einigen wenigen Zugangskon-
trollvorrichtungen eine auswählen (und beispielswei-
se auch noch bestätigen). Die Bestätigung und/
oder Auswahl kann dann unmittelbar zum Kommuni-
zieren der Zugangsberechtigungsinformation an die
Zugangskontrollvorrichtung führen. Alternativ kann
die Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung auch
in einem Modus zur Bereitschaft für das Kommu-
nizieren der Zugangsberechtigungsinformation ver-
setzt werden, wobei die Zugangsberechtigungsin-
formation erst dann kommuniziert wird, wenn ein
Kommunikationsmodul der Zugangskontrollvorrich-
tung aufgeweckt wurde, beispielsweise durch ei-
nen Näherungssensor der Zugangskontrollvorrich-
tung. Dann muss die Zugangsberechtigungsnach-
weisvorrichtung beispielsweise in die Nähe des Sen-
sors der Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung
gebracht werden, um deren Kommunikationsmodul
aufzuwecken, und sobald das Kommunikationsmo-
dul aufgeweckt ist, kann das Kommunizieren der Zu-
gangsberechtigungsinformation an die Zugangskon-
trollvorrichtung stattfinden.

[0031] Voraussetzung für die erfindungsgemäße
Reduzierung der Anzahl von Zugangskontrollvor-
richtungen, aus denen ein Benutzer auswählen
muss, wenn er Zugang zu einer bestimmten Zu-
gangskontrollvorrichtung zum Einstellen oder Abho-
len einer Sendung erhalten will, ist das Vorhanden-
sein von entsprechenden Sendungsdatensätzen und
Zugangskontrollvorrichtungsdatensätzen (mit dar-
in enthaltenen Zugangsberechtigungsinformationen
und Adressinformationen) auf der Zugangsberech-
tigungsnachweisvorrichtung erforderlich, damit die
darin jeweils enthaltenen Adressen miteinander ver-
glichen werden können. Deshalb werden gemäß dem

zweiten Aspekt diese Informationen für die Zugangs-
berechtigungsnachweisvorrichtung bereitgestellt.

[0032] Das Bereitstellen kann beispielsweise von ei-
nem oder mehreren Servern durchgeführt werden,
der/die nachfolgend summarisch als Bereitstellungs-
server bezeichnet wird/werden. Der Bereitstellungs-
server kann die jeweiligen Informationen von jewei-
ligen Datenquellen erhalten und/oder zumindest teil-
weise selbst erzeugen. Eine Datenquelle für die Zu-
gangsberechtigungsinformation ist beispielsweise ei-
ne Zugangsberechtigungserzeugungsvorrichtung, z.
B. ein Schlüsselserver. Die Sendungsdatensätze
können beispielsweise an dem Bereitstellungsser-
ver von einem Sendungsverwaltungssystem erhal-
ten werden. Die Adressinformationen der Zugangs-
kontrollvorrichtungen und ihrer Nutzer können bei-
spielsweise von einem Zugangskontrollvorrichtungs-
Verwaltungssystem erhalten werden. Der Bereitstel-
lungsserver erhält diese Informationen beispielswei-
se für alle in einem vordefinierten Zeitraum (z. B. ei-
nem Tag od. einer Woche) zuzustellenden oder ab-
zuholenden Sendungen, und beispielsweise für al-
le Zugangskontrollvorrichtungen eines Zustellunter-
nehmens. Der Bereitstellungsserver kann diese In-
formationen nun sämtlich zur jeweiligen Nutzung
durch jede Zugangsberechtigungsnachweisvorrich-
tung bereitstellen, oder jeweils beispielsweise nur
eine Untermenge dieser Informationen, wie nach-
folgend noch genauer ausgeführt werden wird. Die
Reduzierung der Menge von zur Nutzung durch
jeweilige Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtun-
gen bereitgestellten Informationen hat den Vorteil,
dass weniger Speicherplatz auf den Zugangsberech-
tigungsnachweisvorrichtungen erforderlich ist und
insbesondere der Umfang der Auswahl an Zugangs-
kontrollvorrichtung, aus denen ein jeweiliger Benut-
zer der Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung
auswählen muss, erheblich reduziert wird. Zudem
werden die Möglichkeiten des Missbrauchs mit ei-
ner gestohlenen oder verlorenen Zugangsberech-
tigungsnachweisvorrichtung reduziert, da mit jeder
Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung Zugang
nur noch zu einer jeweiligen Untermenge der insge-
samt vorhandenen Zugangskontrollvorrichtungen er-
halten werden kann und mithin die Sicherheit erhöht
wird. Diese Vorgehensweise ergänzt sich also mit der
oben geschilderten Reduzierung der Auswahlmenge,
wie sie auf den Zugangsberechtigungsnachweisvor-
richtungen dann selbst durchgeführt wird. Die bereit-
gestellten Informationen können beispielsweise di-
rekt oder indirekt an die jeweiligen Zugangsberech-
tigungsnachweisvorrichtungen zur Nutzung kommu-
niziert werden. Beispielsweise können die Informa-
tionen über ein Netzwerk (wie beispielsweise das
Internet) an einen Computer oder Server übertra-
gen werden, der dann die Übertragung der Infor-
mationen auf eine oder mehrere Zugangsberechti-
gungsnachweisvorrichtungen übernimmt, beispiels-
weise durch drahtlose Übertragung (z. B. via Wire-
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less Local Area Network, WLAN, oder über eine Mo-
bilfunkverbindung, beispielsweise über eine Gene-
ral Packet Radio Service (GPRS) Verbindung) oder
mittels einer seriellen Verbindung (beispielsweise zu
einer Dockingstation, mit der die Zugangsberechti-
gungsnachweisvorrichtung zumindest zeitweise ver-
bunden ist). Im Zeitpunkt des Bereitstellens kann
beispielsweise noch nicht feststehen, welche Zu-
gangsberechtigungsnachweisvorrichtung die bereit-
gestellten Informationen erhalten wird. Beispielswei-
se werden die Informationen für unterschiedliche Zu-
stellbezirke bereitgestellt und dann auf die jeweili-
ge Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung über-
tragen, wenn eine Assoziation zwischen der jeweili-
gen Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung und
einem jeweiligen Zustellbezirk hergestellt wird, bei-
spielsweise durch Anmeldung einer Zugangsberech-
tigungsnachweisvorrichtung für einen Zustellbezirk.

[0033] Weitere Vorteile der vorliegenden Erfindung
werden nachfolgend anhand beispielhafter Ausfüh-
rungsformen beschrieben, deren Offenbarung für al-
le drei Aspekte der Erfindung und alle jeweiligen Ka-
tegorien (Verfahren, Vorrichtung/System, Computer-
programm) gleichermaßen gelten soll.

[0034] In einer beispielhaften Ausführungsform aller
Aspekte der Erfindung speichert die Zugangsberech-
tigungsnachweisvorrichtung jeweils unterschiedliche
Zugangsberechtigungsinformation für jede Zugangs-
kontrollvorrichtung der Vielzahl von Zugangskontroll-
vorrichtungen. Die Unterschiedlichkeit der Zugangs-
berechtigungsinformationen kann beispielsweise die
Ursache dafür sein, dass für jede Zugangskontroll-
vorrichtung, zu der Zugang erlangt werden soll,
die Vorlage einer jeweils für diese Zugangskon-
trollvorrichtung spezifischen Zugangsberechtigungs-
information erforderlich ist.

[0035] In einer beispielhaften Ausführungsform al-
ler Aspekte der Erfindung wird das Bestimmen (und
beispielsweise die weiteren von dem Bestimmen ab-
hängenden Aktionen) nur durchgeführt, wenn durch
die Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung fest-
gestellt wurde, dass für die Sendung ein gültiger
Leitcode vorhanden ist. Dieser Leitcode kann bei-
spielsweise entweder aus dem identifizierten Sen-
dungsdatensatz stammen oder ebenfalls beispiels-
weise durch Scannen von einem Etikett der Sen-
dung oder durch Eingeben in die Zugangsberechti-
gungsnachweisvorrichtung durch den Benutzer der
Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung erhalten
worden sein. Ein gültiger Leitcode liegt beispielwei-
se vor, wenn dieser Informationen zur Postleitzahl,
Straße und Hausnummer einer Sendung umfasst
(und beispielsweise zusätzlich eine Prüfziffer korrekt
und/oder eine Produktinformation (gemäß der Ziffern
12–13 des Leitcodes) vorhanden ist). Falls festge-
stellt wird, dass kein gültiger Leitcode vorliegt, könnte
das Bestimmen (und beispielsweise die weiteren von

dem Bestimmen abhängenden Aktionen) beispiels-
weise dennoch ausgeführt werden, z. B. wenn festge-
stellt wird, dass zwar entweder kein Leitcode oder nur
ein Leitcode mit einem vordefinierten Straßencode (z.
B. „444”), der beispielsweise einen fiktiven Leitcode
definiert, vorliegt, aber zumindest für eine Zugangs-
kontrollvorrichtung und/oder für zumindest einen Nut-
zer einer Zugangskontrollvorrichtung Information auf
der Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung vor-
handen ist, beispielsweise mit diesem Nutzer und/
oder dessen assoziierter Zugangskontrollvorrichtung
assoziierte Adressinformation und/oder Zugangsbe-
rechtigungsinformation für die mit diesem Nutzer as-
soziierte Zugangskontrollvorrichtung.

[0036] In einer beispielhaften Ausführungsform al-
ler Aspekte der Erfindung wird das Bestimmen (und
beispielsweise die weiteren von dem Bestimmen ab-
hängenden Aktionen) nur durchgeführt, wenn von In-
formationen (z. B. eines Produkt- und/oder Service-
codes) des identifizierten Sendungsdatensatzes fest-
gestellt wird, dass die Sendung in den von der Zu-
gangskontrollvorrichtung kontrollierten Raum einge-
legt oder aus diesem abgeholt werden darf.

[0037] In einer beispielhaften Ausführungsform al-
ler Aspekte der Erfindung wird die Auswahl der ei-
nen Zugangskontrollvorrichtung der einen oder meh-
reren bestimmten Zugangskontrollvorrichtungen) er-
möglicht, falls mehr als eine Zugangskontrollvorrich-
tung bestimmt wurden. Das Bestimmen der einen
oder mehreren Zugangskontrollvorrichtungen hat al-
so in diesem Fall keine Eindeutigkeit feststellen kön-
nen, beispielsweise weil in der Adressinformation der
Sendung keine Hausnummer enthalten ist und zu
der Postleitzahl und Straße mehrere Zugangskon-
trollvorrichtungen existieren. Dann muss der Benut-
zer der Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung
letztendlich die Entscheidung treffen, welcher der
verbleibenden Zugangskontrollvorrichtung die richti-
ge ist, beispielsweise durch Vergleich eines mit der
Sendung assoziierten Namens (z. B. des Sendungs-
empfängers oder der Person, die die Abholung einer
Sendung beauftragt hat) mit einem oder mehreren
Namen von Nutzern, die der/den einen oder mehre-
ren bestimmten Zugangskontrollvorrichtung(en) zu-
geordnet sind.

[0038] Beispielsweise kann ein Dialog (beispielswei-
se über eine graphische Benutzerschnittstelle der Zu-
gangsberechtigungsnachweisvorrichtung) zur Aus-
wahl einer Zugangskontrollvorrichtung aus der/den
bestimmten Zugangskontrollvorrichtungen bereitge-
stellt werden, wenn ein Vergleich der Adressinforma-
tion des Sendungsdatensatzes mit jeweiliger mit den
Zugangskontrollvorrichtungen der Vielzahl von Zu-
gangskontrollvorrichtungen assoziierter und auf der
Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung gespei-
cherter Adressinformation und/oder mit jeweiliger mit
dem/den Nutzer(n) der jeweiligen Zugangskontroll-
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vorrichtung assoziierter und auf der Zugangsberech-
tigungsnachweisvorrichtung gespeicherter Adressin-
formation hinsichtlich zumindest zwei Zugangskon-
trollvorrichtungen der Vielzahl von Zugangskontroll-
vorrichtungen einen vordefinierten Grad an Überein-
stimmung ergibt.

[0039] In einer beispielhaften Ausführungsform al-
ler Aspekte der Erfindung wird die Bestätigung der
Zugangskontrollvorrichtung der einen oder mehre-
ren bestimmten Zugangskontrollvorrichtung(en) er-
möglicht, falls nur die Zugangskontrollvorrichtung be-
stimmt wurde und/oder nachdem die Zugangskon-
trollvorrichtung durch den Benutzer der Zugangsbe-
rechtigungsnachweisvorrichtung aus der/den einen
oder mehreren bestimmten Zugangskontrollvorrich-
tung(en) ausgewählt wurde. Beispielsweise wird nur
eine Zugangskontrollvorrichtung bestimmt, wenn ei-
ne vollständige Übereinstimmung der Adressinforma-
tion der Sendung mit der Adressinformation der Zu-
gangskontrollvorrichtung und/oder der Adressinfor-
mation eines Nutzers der Zugangskontrollvorrichtung
vorliegt, also z. B. hinsichtlich Postleitzahl, Straße
und Adresse. Dann kann beispielsweise zu Kontroll-
zwecken Information zu der bestimmten Zugangs-
kontrollvorrichtung, insbesondere zu den ihr zugeord-
neten Nutzern, angezeigt werden, damit der Benutzer
der Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung eine
mit der Sendung assoziierte Person mit den Nut-
zern der Zugangskontrollvorrichtung abgleichen und
bei Übereinstimmung die Zugangskontrollvorrichtung
bestätigen kann. Das Bestätigen kann das vorherige
Auswählen eines der Benutzer der Zugangskontroll-
vorrichtung beinhalten und/oder erfordern.

[0040] Beispielsweise kann ein Dialog (beispielswei-
se über eine graphische Benutzerschnittstelle der Zu-
gangsberechtigungsnachweisvorrichtung) zur Bestä-
tigung einer Zugangskontrollvorrichtung aus der/den
bestimmten Zugangskontrollvorrichtung(en) durch ei-
nen Benutzer der Zugangsberechtigungsnachweis-
vorrichtung bereitgestellt werden, wenn ein Vergleich
der Adressinformation des Sendungsdatensatzes mit
Adressinformation, die mit der Zugangskontrollvor-
richtung und/oder mindestens einem Nutzer der Zu-
gangskontrollvorrichtung assoziiert ist, einen vorde-
finierten Grad an Übereinstimmung ergibt und die-
ser Grad an Übereinstimmung nur für diese ei-
ne Zugangskontrollvorrichtung aus der Vielzahl von
Zugangskontrollvorrichtungen und/oder den mindes-
tens einen Nutzer dieser Zugangskontrollvorrichtung
auftritt.

[0041] Das Ermöglichen der Auswahl und/oder der
Bestätigung kann beispielsweise nach Anwahl ei-
ner Menüoption durch den Benutzer der Zugangs-
berechtigungsnachweisvorrichtung erfolgen, die (bei-
spielsweise nur dann) vorhanden ist, wenn zumindest
eine Zugangskontrollvorrichtung anhand des Ver-
gleichs, wie oben erläutert, bestimmt wurde. Zusätz-

lich oder alternativ kann diese Menüoption (beispiels-
weise nur dann) vorhanden sein, wenn zwar keine
gültige Adressinformation der Sendung – insbeson-
dere kein gültiger Leitcode der Sendung – vorliegt,
aber Adressinformation für zumindest eine Zugangs-
kontrollvorrichtung oder zumindest einen Nutzer ei-
ner Zugangskontrollvorrichtung auf der Zugangsbe-
rechtigungsnachweisvorrichtung gespeichert ist.

[0042] In einer beispielhaften Ausführungsform al-
ler Aspekte der Erfindung nimmt eine Anzahl der
einen oder mehreren bestimmten Zugangskontroll-
vorrichtung(en) mit zunehmendem Grad an Überein-
stimmung zwischen der Adressinformation des Sen-
dungsdatensatzes und den mit den Zugangskontroll-
vorrichtungen und/oder deren Nutzern jeweils assozi-
ierten Adressinformationen ab, insbesondere so dass
lediglich eine Zugangskontrollvorrichtung bestimmt
wird, wenn die mit dieser Zugangskontrollvorrichtung
und/oder deren Nutzer(n) assoziierte Adressinforma-
tion vollständig mit der Adressinformation des Sen-
dungsdatensatzes übereinstimmt. Wenn beispiels-
weise nur eine Übereinstimmung in der Postleitzahl
gefordert wird, führt dies in der Regel zu einer größe-
ren Anzahl von bestimmten Zugangskontrollvorrich-
tung als in einem Szenario, in dem eine Übereinstim-
mung in der Postleitzahl und der Straße gefordert
wird bzw. als in einem Szenario, in dem eine Über-
einstimmung in Postleitzahl, Straße und Hausnum-
mer gefordert wird. Der Grad der Übereinstimmung
kann wie bereits erwähnt vordefiniert sein und bei-
spielsweise den jeweiligen Bedürfnissen angepasst
sein. Beispielsweise kann ein Nutzer der Zugangsbe-
rechtigungsnachweisvorrichtung einen hohen Grad
an Übereinstimmung bevorzugen, um lediglich aus
eine kleiner Menge von bestimmten Zugangskontroll-
vorrichtung auswählen zu müssen.

[0043] In einer beispielhaften Ausführungsform al-
ler Aspekte der Erfindung wird ein Hinweis auf die
Möglichkeit zur Nutzung einer Zugangskontrollvor-
richtung ausgegeben, wenn die Adressinformation
des Sendungsdatensatzes einen vordefinierten Grad
an Übereinstimmung mit zumindest einer mit ei-
ner Zugangskontrollvorrichtung assoziierten Adress-
information und/oder mit zumindest einer mit einem
Nutzer einer Zugangskontrollvorrichtung assoziierten
Adressinformation aufweist. Der vordefinierte Grad
an Übereinstimmung kann beispielsweise eine voll-
ständige Übereinstimmung sein, z. B. eine Überein-
stimmung in der Postleitzahl, Straße und Hausnum-
mer. Bei diesem hohen Grad an Übereinstimmung ist
es vorteilhaft, den Nutzer der Zugangsberechtigungs-
nachweisvorrichtung in jedem Fall auf die Möglich-
keit der Nutzung einer Zugangskontrollvorrichtung für
die vorliegende Sendung hinzuweisen, um ihm ei-
nen in der Regel zeitaufwändigeren alternativen Zu-
stellprozess zu ersparen. Die Ausgabe des Hinwei-
ses findet beispielsweise nur dann statt, wenn zu-
sätzlich durch die Zugangsberechtigungsnachweis-
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vorrichtung festgestellt wurde, dass die Information
der Sendung gültig ist. Wenn die Information der Sen-
dung beispielsweise ein Leitcode ist, kann beispiels-
weise von einer Gültigkeit des Leitcodes ausgegan-
gen werden, wenn dieser Informationen zur Postleit-
zahl, Straße und Hausnummer einer Sendung um-
fasst (und beispielsweise zusätzlich eine Prüfziffer
korrekt und/oder eine Produktinformation (gemäß der
Ziffern 12-13 des Leitcodes) vorhanden ist).

[0044] In einer beispielhaften Ausführungsform aller
Aspekte der Erfindung umfasst das Erhalten der In-
formation der Sendung das drahtlose, insbesondere
optische Erfassen der Information der Sendung durch
die Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung. Das
optische Erfassen kann beispielsweise mit einer in-
ternen oder externen Scanvorrichtung der Zugangs-
berechtigungsnachweisvorrichtung erfolgen, insbe-
sondere wenn diese als Handscanner ausgebildet ist.
Die Scanvorrichtung kann beispielsweise einen sicht-
baren Code auf einer Sendung (z. B. auf deren Eti-
kett) erfassen und erkennen (z. B. durch Optical Cha-
racter Recognition (OCR)), so dass dieser in elektro-
nischer Form vorhanden ist und von der Zugangs-
berechtigungsnachweisvorrichtung weiter verarbeitet
werden kann. Bei dem Code kann es sich um ei-
nen Barcode handeln, beispielsweise um einen 1D-
od. 2D-Barcode. Der Code kann auch eine alphanu-
merische Zeichenfolge sein, die beispielsweise ma-
schinengeschrieben oder handgeschrieben ist. Alter-
nativ kann die Erfassung über Funk oder über elek-
trische oder magnetische Felder erfolgen, beispiels-
weise mittels Radio Frequency Identification (RFID)
oder Near Field Communication (NFC), insbesonde-
re wenn die Sendung mit einem entsprechend auf
die Sendung (z. B. deren Kennung) programmierten
RFID- oder NFC-Tag versehen ist.

[0045] In einer beispielhaften Ausführungsform aller
Aspekte der Erfindung umfasst das Erhalten der In-
formation der Sendung das Erfassen einer Eingabe
der Information der Sendung durch einen Benutzer
der Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung mit-
tels einer Benutzerschnittstelle der Zugangsberechti-
gungsnachweisvorrichtung. Die Information der Sen-
dung wird dann dadurch von der Zugangsberech-
tigungsnachweisvorrichtung erhalten, dass der Be-
nutzer der Zugangsberechtigungsnachweisvorrich-
tung oder eine andere Person diese Information in
die Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung ein-
gibt, beispielsweise mittels einer Tastatur (die bei-
spielsweise auf einem Touchscreen dargestellt ist
(„soft keys”) oder mit physikalischen Tasten („hard
keys”) realisiert sein kann.) Die Information der Sen-
dung ist beispielsweise in Klarschrift auf der Sendung
aufgebracht.

[0046] In einer beispielhaften Ausführungsform al-
ler Aspekte der Erfindung umfasst das Erhalten der
Information der Sendung das Auswählen oder An-

wählen der auf der Zugangsberechtigungsnachweis-
vorrichtung gespeicherten Information der Sendung
durch einen Benutzer der Zugangsberechtigungs-
nachweisvorrichtung. Die Information der Sendung
kann also auch bereits in der Zugangsberechtigungs-
nachweisvorrichtung gespeichert sein, beispielswei-
se als Liste von abzuholenden Sendungen. Der Be-
nutzer der Zugangsberechtigungsnachweisvorrich-
tung wählt dann beispielsweise aus dieser Liste ei-
nen Eintrag aus, was dazu führt, dass die Zugangs-
berechtigungsnachweisvorrichtung Information über
die somit ausgewählte Sendung erhält und ihr einen
Sendungsdatensatz zuordnen kann.

[0047] In einer beispielhaften Ausführungsform al-
ler Aspekte der Erfindung umfassen die Sendungs-
datensätze nur Sendungsdatensätze von Sendun-
gen, die einem Benutzer der Zugangsberechtigungs-
nachweisvorrichtung in einem vordefinierten Zeit-
raum zugeordnet sind. Insbesondere werden da-
bei von der Zugangsberechtigungsnachweisvorrich-
tung keine Sendungsdatensätze für Sendungen ge-
speichert (und beispielsweise auch nicht erhalten),
die dem Benutzer der Zugangsberechtigungsnach-
weisvorrichtung nicht in dem vordefinierten Zeitraum
zugeordnet sind. Wie bereits ausgeführt kann da-
durch der Speicherbedarf auf der Zugangsberech-
tigungsnachweisvorrichtung gering gehalten werden
und auch der Prozess der Identifizierung des Sen-
dungsdatensatzes weniger komplex gestaltet wer-
den, da weniger Sendungsdatensätze durchsucht
werden müssen.

[0048] In einer beispielhaften Ausführungsform aller
Aspekte der Erfindung umfasst die jeweilige mit den
Zugangskontrollvorrichtungen assoziierte und auf der
Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung gespei-
cherte Adressinformation und/oder die mit einem
oder mehreren Nutzer(n) (7) der jeweiligen Zugangs-
kontrollvorrichtung jeweils assoziierte und auf der Zu-
gangsberechtigungsnachweisvorrichtung (3) gespei-
cherte Adressinformation nur jeweils mit solchen Zu-
gangskontrollvorrichtungen assoziierte Adressinfor-
mation und/oder nur mit jeweils einem oder mehreren
Nutzer(n) (7) von solchen Zugangskontrollvorrichtun-
gen jeweils assoziierte Adressinformation, bei denen
die jeweilige Adressinformation und/oder die jeweili-
ge Adressinformation ihrer jeweiligen ein oder meh-
reren Nutzer gemäß einem vordefinierten Grad an
Übereinstimmung mit der Adressinformation zumin-
dest einer der gespeicherten Sendungsdatensätze
übereinstimmt.

[0049] Die kommunizierte Zugangsberechtigungsin-
formation kann dann beispielsweise aus einer Viel-
zahl von auf der Zugangsberechtigungsnachweisvor-
richtung gespeicherten Zugangsberechtigungsinfor-
mationen stammen, wobei diese Zugangsberechti-
gungsinformationen nur Zugangsberechtigungsinfor-
mationen von denjenigen Zugangskontrollvorrichtun-



DE 10 2014 105 247 A1    2015.06.11

12/36

gen, bei denen die jeweilige Adressinformation und/
oder die jeweilige Adressinformation ihrer jeweiligen
ein oder mehreren Nutzer gemäß einem vordefi-
nierten Grad an Übereinstimmung mit der Adress-
information zumindest einer der gespeicherten Sen-
dungsdatensätze übereinstimmt.

[0050] Beispielsweise wird also nur Adressinforma-
tion von solchen Zugangskontrollvorrichtungen und/
oder Adressinformation von den Nutzern solcher
Zugangskontrollvorrichtungen gespeichert (und bei-
spielsweise an der Zugangsberechtigungsnachweis-
vorrichtung erhalten), die mit dem Benutzer der
Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung assozi-
iert sind. Die Assoziation zwischen der Zugangskon-
trollvorrichtung und dem Benutzer der Zugangsbe-
rechtigungsnachweisvorrichtung kann insbesondere
darin bestehen, dass die Adressinformation der Zu-
gangskontrollvorrichtung und/oder die Adressinfor-
mation zumindest eines Nutzers der Zugangskon-
trollvorrichtung gemäß einem vordefinierten Grad an
Übereinstimmung mit der Adressinformation zumin-
dest eines Sendungsdatensatzes der gespeicherten
Sendungsdatensätze übereinstimmt. In diesem Fall
ist beispielsweise sowohl der Sendungsdatensatz als
auch die Zugangskontrollvorrichtung dem Benutzer
der Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung zu-
geordnet. Dies kann beispielsweise im Rahmen ei-
nes Bezirksschneidungsprozesses geschehen (als
möglicher Bestandteil des zweiten Aspekts der Er-
findung), in dem den mit den Sendungsdatensät-
zen assoziierten Sendungen jeweils ein Zustellbe-
zirk zugeordnet wird und dann geprüft wird, welche
Zugangskontrollvorrichtungen diesem Bezirk zuge-
ordnet werden können. Es werden dann beispiels-
weise nur die Sendungsdatensätze von einem Zu-
stellungsbezirk zugeordneten Sendungen und die
Informationen (Zugangsberechtigungsinformation zu
Zugangskontrollvorrichtungen; Adressinformationen
der Zugangskontrollvorrichtungen und/oder Adress-
informationen der Nutzer der Zugangskontrollvorrich-
tungen) der diesem Zustellbezirk zugeordneten Zu-
gangskontrollvorrichtungen an die Zugangsberechti-
gungsnachweisvorrichtung übertragen und dort ge-
speichert, beispielsweise wenn ein Benutzer der
Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung sich für
diesen Zustellbezirk registriert.

[0051] Es kann dann beispielsweise der Fall auf-
treten, dass eine erste Sendung einem Zustellbe-
zirk A und eine zweite Sendung einem Zustellbezirk
B zugeordnet wird, wobei die Empfänger der ers-
ten Sendung für eine Zugangskontrollvorrichtung im
Zustellbezirk A registriert sind. Aufgrund der ersten
Sendung werden für die Zugangsberechtigungsnach-
weisvorrichtung des Zustellbezirks A dann die Zu-
gangsberechtigungsinformationen und die Adressin-
formation für die Zugangskontrollvorrichtung und die
Adressinformation für die Nutzer der Zugangskon-
trollvorrichtung (also des Empfängers der ersten Sen-

dung und des Empfängers der zweiten Sendung) be-
reitgestellt (aufgrund der Übereinstimmung der Sen-
dungsadressinformation mit der Zugangskontrollvor-
richtungsadressinformation und der Adressinformati-
on des Empfängers der ersten Sendung). Aufgrund
der zweiten Sendung werden an die Zugangsbe-
rechtigungsnachweisvorrichtung des Zustellbezirks
B dann ebenfalls die Zugangsberechtigungsinforma-
tionen und die Adressinformation für die Zugangs-
kontrollvorrichtung und die Adressinformation für
die Nutzer der Zugangskontrollvorrichtung (also des
Empfängers der ersten Sendung und des Empfän-
gers der zweiten Sendung) bereitgestellt (aufgrund
der Übereinstimmung der Sendungsadressinforma-
tion mit der Adressinformation des Empfängers der
zweiten Sendung).

[0052] Durch diese Vorfilterung von an die Zugangs-
berechtigungsnachweisvorrichtung übertragener und
dort gespeicherter Information, die beispielsweise
durch einen Bereitstellungsserver durchgeführt wird,
wird zum einen der Speicherbedarf auf den Zugangs-
berechtigungsnachweisvorrichtungen als auch der
Rechenaufwand des Prozesses des Bestimmens der
einen oder mehreren Zugangskontrollvorrichtung(en)
auf der Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung
möglichst gering gehalten, da nur die Adressinforma-
tion der dem Benutzer der Zugangsberechtigungs-
nachweisvorrichtung zugeordneten Zugangskontroll-
vorrichtungen (und/oder die Adressinformation von
deren Nutzer(n)) mit den Adressinformationen der
Sendung (deren Sendungsdatensatz identifiziert wur-
de) abgeglichen werden muss, aber nicht die Adress-
information aller Zugangskontrollvorrichtungen und/
oder von deren Nutzern. Zusätzlich wird die Sicher-
heit erhöht, da auf den Zugangsberechtigungsnach-
weisvorrichtung dann nur Zugangsberechtigungsin-
formationen für eine geringere Anzahl von Zugangs-
kontrollvorrichtungen vorhanden ist und damit im Fal-
le einer verlorenen oder gestohlenen Zugangsbe-
rechtigungsnachweisvorrichtung Missbrauch mit we-
niger Zugangskontrollvorrichtungen möglich ist.

[0053] In einer beispielhaften Ausführungsform al-
ler Aspekte der Erfindung ist die mit der je-
weiligen Zugangskontrollvorrichtung assoziierte Zu-
gangsberechtigungsinformation in einem jeweiligen
Zugangskontrollvorrichtungsdatensatz für die jewei-
lige Zugangskontrollvorrichtung enthalten. Beispiels-
weise wird die Zugangsberechtigungsinformation
an die Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung
dann in solchen Zugangskontrollvorrichtungsdaten-
sätzen kommuniziert (beispielsweise von einem Be-
reitstellungsserver) und dort gespeichert. Der je-
weilige Zugangskontrollvorrichtungsdatensatz kann
dann beispielsweise auch die mit der jeweiligen Zu-
gangskontrollvorrichtung assoziierte Adressinforma-
tion umfassen, und beispielsweise auch weitere Pa-
rameter, wie z. B. eine Kennung der Zugangskontroll-
vorrichtung oder von einer Komponente davon oder
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von einer Vorrichtung, die von der Zugangskontroll-
vorrichtung kontrolliert wird.

[0054] In einer beispielhaften Ausführungsform aller
Aspekte der Erfindung ist eine mit einem jeweiligen
Nutzer einer jeweiligen Zugangskontrollvorrichtung
assoziierte jeweilige Adressinformation und eine je-
weilige Kennung der jeweiligen Zugangskontrollvor-
richtung in einem jeweiligen Nutzerdatensatz enthal-
ten. Beispielsweise werden die Adressinformationen
der Nutzer der Zugangskontrollvorrichtung in der-
artigen Nutzerdatensätzen an die Zugangsberech-
tigungsnachweisvorrichtung kommuniziert und dort
gespeichert. Die Nutzerdatensätze sind dann insbe-
sondere über die Kennung der jeweiligen Zugangs-
kontrollvorrichtung mit dieser jeweiligen Zugangskon-
trollvorrichtung assoziiert.

[0055] Es werden an der Zugangsberechtigungs-
nachweisvorrichtung dann insbesondere nur Nutzer-
datensätze für den/die Nutzer derjenigen Zugangs-
kontrollvorrichtungen erhalten, für die auch Zugangs-
kontrollvorrichtungsdatensätze erhalten werden.

[0056] Es können beispielsweise entweder nur
Adressinformationen (z. B. in Nutzerdatensätzen)
desjenigen Nutzers einer Zugangskontrollvorrichtung
erhalten werden, der in dem vordefinierten Zeitraum
auch tatsächlich mit einer Sendung assoziiert ist (die-
se also beispielsweise erhalten soll oder zur Abho-
lung beauftragt hat), oder jeweils die Adressinfor-
mationen aller Nutzer von Zugangskontrollvorrichtun-
gen, die in dem vordefinierten Zeitraum dem Benut-
zer der Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung
zugeordnet sind (insbesondere weil in dem vordefi-
nierten Zeitraum eine Sendung in die jeweilige Zu-
gangskontrollvorrichtung zugestellt oder aus dieser
abgeholt werden soll), auch wenn diese teilweise
in dem vordefinierten Zeitraum nicht mit einer Sen-
dung assoziiert sind. Die erste der beiden genann-
ten Varianten erfordert weniger Speicherplatz auf der
Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung und ver-
braucht auch weniger Rechenleistung im Prozess
des Bestimmens, da weniger Adressinformationen
von Nutzern mit den Adressinformationen der Sen-
dung abgeglichen werden müssen. Die zweite Vari-
ante erlaubt dem Benutzer der Zugangskontrollvor-
richtung allerdings einen besseren Überblick über die
einer Zugangskontrollvorrichtung zugeordneten Nut-
zer, was vor Ort gfs. ein Vorteil sein kann. Im Bereit-
stellungsserver kann bei der Bereitstellung der Infor-
mationen für eine Zugangsberechtigungsnachweis-
vorrichtung beispielsweise so vorgegangen werden,
dass zunächst Sendungen einem Zustellbezirk zu-
geordnet werden und dann für jede Sendung an-
hand deren Adressinformation (insbesondere deren
Leitcode, und gfs. auch der Namensinformation, al-
so Vorname und Nachname oder nur Nachname)
ermittelt wird, welchem Nutzer einer Zugangskon-
trollvorrichtung diese Sendung zugeordnet ist. An-

hand des Adressinformation des Nutzers (z. B. aus
dessen Nutzerdatensatz) wird dann festgestellt, wel-
che Zugangskontrollvorrichtung diesem Nutzer zu-
geordnet ist. Dann wird entweder der Sendungs-
datensatz der Sendung, der Zugangskontrollvorrich-
tungsdatensatz der Zugangskontrollvorrichtung und
die Adressinformation des Nutzers (z. B. deren Nut-
zerdatensatz), oder der Sendungsdatensatz, der Zu-
gangskontrollvorrichtungsdatensatz und die jeweili-
gen Adressinformationen aller Nutzer (z. B. deren
Nutzerdatensätze), die dieser Zugangskontrollvor-
richtung zugeordnet sind, der/den Zugangsberech-
tigungsnachweisvorrichtungen dieses Zustellbezirks
bereitgestellt. Dies wird dann beispielsweise für alle
Sendungen eines Zustellbezirks wiederholt.

[0057] In einer beispielhaften Ausführungsform al-
ler Aspekte der Erfindung ist zumindest auf zwei Zu-
gangsberechtigungsnachweisvorrichtungen jeweils
die gleiche mit einer Zugangskontrollvorrichtung as-
soziierte Zugangsberechtigungsinformation gespei-
chert. Es können beispielsweise auch jeweilige Zu-
gangsberechtigungsinformationen für mehrere Zu-
gangskontrollvorrichtungen auf den beiden oder auf
weiteren Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtun-
gen identisch gespeichert sein. Dies kann beispiels-
weise erlauben, dass die Benutzer der zumindest
zwei Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtungen
jeweils Zugang zu der gleichen Zugangskontrollvor-
richtung erlangen können, beispielsweise zur Zustel-
lung und/oder Abholung von mehreren Sendungen in
einem vordefinierten Zeitraum (z. B. einem Tag).

[0058] In einer beispielhaften Ausführungsform al-
ler Aspekte der Erfindung kann die Zugangsbe-
rechtigungsinformation nur an die Zugangskontroll-
vorrichtung kommuniziert werden, falls ein vorde-
finierter Grad an Übereinstimmung zwischen der
Adressinformation der Sendungsdaten und der mit
der Zugangskontrollvorrichtung assoziierten Adress-
information und/oder der mit dem/den Nutzer(n) der
Zugangskontrollvorrichtung assoziierten Adressinfor-
mation besteht. Diese Forderung wird beispielswei-
se durch die Zugangsberechtigungsnachweisvorrich-
tung durchgesetzt, beispielsweise indem für das Be-
stimmen ein vordefinierter Grad an Übereinstimmung
gefordert wird (beispielsweise zumindest Überein-
stimmung in der Postleitzahl und Straße) und ein
Kommunizieren von Zugangsberechtigungsinforma-
tion an eine Zugangskontrollvorrichtung nur möglich
ist, wenn diese aus der/den bestimmten einen oder
mehreren Zugangskontrollvorrichtungen vom Benut-
zer der Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung
ausgewählt und/oder bestätigt wurde.

[0059] Diese Forderung dient insbesondere der Ver-
meidung von missbräuchlichem Einsatz einer Zu-
gangsberechtigungsnachweisvorrichtung, beispiels-
weise für den Fall, dass eine Zugangsberechtigungs-
nachweisvorrichtung verloren oder gestohlen wurde
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und Zugangsberechtigungsinformation für mehrere
Zugangskontrollvorrichtungen enthält, die zumindest
teilweise auch auf anderen Zugangsberechtigungs-
nachweisvorrichtungen vorhanden ist (wie in der vo-
rigen beispielhaften Ausführungsform). Zum Sper-
ren der verlorenen/gestohlenen Zugangsberechti-
gungsnachweisvorrichtung (beispielsweise anhand
einer Kennung der Zugangsberechtigungsinforma-
tion) kann beispielsweise an den betroffenen Zu-
gangskontrollvorrichtungen, für die die Zugangs-
berechtigungsnachweisvorrichtung Zugangsberech-
tigungsinformation umfasste, diese Zugangsberech-
tigungsinformation gesperrt werden. Dies führt aller-
dings dazu, dass gfs. auch andere Zugangsberech-
tigungsnachweisvorrichtungen, die die jeweilige Zu-
gangsberechtigungsinformation umfassen, während
der Sperrung keinen Zugang zu der jeweiligen Zu-
gangskontrollvorrichtung mehr verschaffen könnten.
Als vorteilhafte alternative oder zusätzliche Variante
wird gemäß der vorliegenden beispielhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung durch die Begrenzung der
Nutzungsmöglichkeit jeder Zugangsberechtigungs-
nachweisvorrichtung nur für diejenigen Zugangskon-
trollvorrichtungen, für die auch tatsächlich eine Sen-
dung vorliegt (dies wird anhand der erhaltenen (z. B.
insbesondere von der Sendung eingescannten) Infor-
mation der Sendung gegenüber der Zugangsberech-
tigungsnachweisvorrichtung nachgewiesen), derarti-
ger Missbrauch, also beispielsweise das Verschaffen
von Zugang an Zugangskontrollvorrichtungen, für die
keine Sendung vorliegt, um beispielsweise darin be-
findliche Sendungen zu stehlen, wirksam unterbun-
den.

[0060] In einer beispielhaften Ausführungsform al-
ler Aspekte der Erfindung erfolgt das Kommunizieren
von Information (insbesondere der Zugangsberech-
tigungsinformation) von der Zugangsberechtigungs-
nachweisvorrichtung an die Zugangskontrollvorrich-
tung drahtlos, insbesondere mittels Bluetooth-Kom-
munikation. Die Bluetooth-Kommunikation kann bei-
spielsweise ohne Bluetooth-Pairing auskommen, weil
der Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung die
MAC-Adresse der Zugangskontrollvorrichtung be-
kannt gemacht wurde. Beispielsweise ist die jeweilige
MAC-Adresse der Zugangskontrollvorrichtung in dem
Zugangskontrollvorrichtungsdatensatz enthalten, der
auch die Zugangsberechtigungsinformation und die
Adressinformation für die jeweilige Zugangskontroll-
vorrichtung enthält.

[0061] Die oben beschriebenen, zunächst grund-
sätzlich für sich alleine stehenden Ausführungsbei-
spiele und beispielhaften Ausgestaltungen aller As-
pekte der vorliegenden Erfindung sollen auch in al-
len Kombinationen miteinander offenbart verstanden
werden.

[0062] Weitere vorteilhafte beispielhafte Ausgestal-
tungen der Erfindung sind der folgenden detaillier-

ten Beschreibung einiger beispielhafter Ausführungs-
formen der vorliegenden Erfindung, insbesondere in
Verbindung mit den Figuren zu entnehmen. Die der
Anmeldung beiliegenden Figuren sollen jedoch nur
dem Zwecke der Verdeutlichung, nicht aber zur Be-
stimmung des Schutzbereiches der Erfindung die-
nen. Die beiliegenden Zeichnungen sind nicht not-
wendigerweise maßstabsgetreu und sollen ledig-
lich das allgemeine Konzept der vorliegenden Erfin-
dung beispielhaft widerspiegeln. Insbesondere sollen
Merkmale, die in den Figuren enthalten sind, keines-
wegs als notwendiger Bestandteil der vorliegenden
Erfindung erachtet werden.

[0063] Es zeigen:

[0064] Fig. 1: eine schematische Darstellung einer
beispielhaften Ausführungsform eines Systems ge-
mäß der vorliegenden Erfindung,

[0065] Fig. 2: eine schematische Darstellung einer
beispielshaften Ausführungsform einer Vorrichtung
gemäß der vorliegenden Erfindung,

[0066] Fig. 3: ein Flussdiagramm einer beispielhaf-
ten Ausführungsform eines Verfahrens gemäß dem
zweiten Aspekt der vorliegenden Erfindung;

[0067] Fig. 4a/b: ein Flussdiagramm einer beispiel-
haften Ausführungsform eines Verfahrens gemäß
dem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung;

[0068] Fig. 5a–f: schematische Darstellungen von
beispielhaften Bildschirmanzeigen auf einer Zu-
gangsberechtigungsnachweisvorrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung.

[0069] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung ei-
ner beispielhaften Ausführungsform eines Systems
1 gemäß der vorliegenden Erfindung. Das System
1 umfasst eine Zugangsberechtigungsnachweisvor-
richtung 3 gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung,
die vorliegend beispielhaft als Handscanner ausge-
führt ist. Dementsprechend ist der Benutzer 6 der Zu-
gangsberechtigungsnachweisvorrichtung vorliegend
auch beispielhaft ein Zusteller von ein oder mehreren
Sendungen, von denen eine Sendung 5 beispielhaft
als Paket dargestellt wird. Nachfolgende Bezugnah-
men auf den Zusteller 6 sollen allerdings auch als all-
gemeine Offenbarung betreffend den Benutzer 6 der
Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung verstan-
den werden. Mit der Zugangsberechtigungsnach-
weisvorrichtung 3 kann sich der Zusteller 6 Zugang
an einer Zugangskontrollvorrichtung 4 verschaffen,
die einen Raum kontrolliert, in den Sendungen durch
den Zusteller eingelegt oder aus dem Sendungen
durch den Zusteller abgeholt werden können. Die Zu-
gangskontrollvorrichtung 4 kann beispielsweise ein
Paketkasten oder ein Teil davon sein und ist dem-
entsprechend in Fig. 1 beispielhaft als Paketkasten
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dargestellt. Um Zugang zu der Zugangskontrollvor-
richtung zu erhalten, muss der Zusteller 6 Zugangs-
berechtigungsinformation für die Zugangskontrollvor-
richtung 6 auf der Zugangsberechtigungsnachweis-
vorrichtung 3 auswählen und an die Zugangskontroll-
vorrichtung 4 übertragen lassen. Die Vereinfachung
dieser Auswahl ist Gegenstand des ersten Aspekts
der Erfindung und beruht unter anderem auf der Er-
fassung von Informationen der Sendung 5, beispiels-
weise der Erfassung eines Barcodes (insbesondere
eines Identcodes) von einem Etikett der Sendung 5
mittels eines in der Zugangsberechtigungsnachweis-
vorrichtung 3 enthaltenen optischen Scanmoduls.
Des Weiteren benötigt die Zugangsberechtigungs-
nachweisvorrichtung 3 zur Realisierung des ersten
Aspekts der Erfindung Mengen von Zugangsberech-
tigungsinformationen, Adressinformationen von Zu-
gangskontrollvorrichtungen und/oder Adressinforma-
tionen von Nutzern der Zugangskontrollvorrichtun-
gen, und Sendungsdatensätze. Diese werden gemäß
dem zweiten Aspekt der Erfindung von dem Bereit-
stellungsserver 2 bereitgestellt und über die dezen-
tralen Einheiten 14 an Zugangsberechtigungsnach-
weisvorrichtungen verteilt. Die dezentralen Einhei-
ten 14 können beispielsweise Computer oder Ser-
ver darstellen, die die bereitgestellten Informationen
über ein Netzwerk (z. B. das Internet) von dem Be-
reitstellungsserver 2 empfangen und dann drahtge-
bunden (beispielsweise über eine Dockingstation,
die beispielsweise über eine serielle Schnittstelle mit
der dezentralen Einheit 14 verbunden ist und in die
die Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung 3 zu-
mindest zeitweise eingelegt wird) oder drahtlos (z.
B. über ein Wireless Local Area Network (WLAN)
oder GPRS) an eine oder mehrere Zugangsberech-
tigungsnachweisvorrichtungen 3 übertragen. Die be-
reitgestellten Informationen werden beispielsweise
für jeweilige Zustellbezirke bereitgestellt, und eine
Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung 3 erhält
dann die bereitgestellten Informationen für denjeni-
gen Zustellbezirk (oder mehrere Zustellbezirke), mit
denen er (beispielsweise an einem Tag) assoziiert
ist. Alternativ ist es auch denkbar, dass die bereit-
gestellten Informationen direkt an eine oder mehre-
re Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung kom-
muniziert werden, beispielsweise über ein Netzwerk
wie z. B. das Internet, an das dann sowohl der
Bereitstellungsserver 2 als auch die empfangende
Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung 3 ange-
schlossen sind, oder über ein drahtloses Netzwerk
wie z. B. ein Mobilfunknetz. Der Bereitstellungs-
server 2 stellt diese Informationen als Untermen-
ge einer größeren Menge von Informationen zusam-
men, die jeweils von einer Sendungsverwaltungsein-
heit 10 (Sendungsdatensätze), einer Zugangskon-
trollvorrichtungsverwaltungseinheit 11 (Adressinfor-
mationen der Zugangskontrollvorrichtung und/oder
Adressinformation der Nutzer der Zugangskontroll-
vorrichtungen) und einer Zugangsberechtigungser-
zeugungsvorrichtung 12 (Zugangsberechtigungsin-

formationen) erhalten werden. Bei dieser Bereitstel-
lung wird Bereitstellungsserver 2 von der Zuord-
nungseinheit 13 unterstützt, die aber auch Teil des
Bereitstellungsservers 2 sein kann. Die Sendungs-
verwaltungseinheit 10 sammelt beispielsweise Infor-
mationen zu Sendungen, die an eine Vielzahl von
Nutzern 7 zugestellt und/oder von diesen abgeholt
werden müssen, in Form von Sendungsdatensätzen,
die beispielsweise zumindest eine Adressinformati-
on der Sendung (z. B. Zustell- oder Abholadresse)
umfassen. Die Adressinformation kann beispielswei-
se durch eine Kennung, beispielsweise einen Leit-
code repräsentiert sein oder zusätzlich zu einem
Leitcode vorhanden sein. Die Sendungsdatensätze
umfassen auch eine Kennung der jeweiligen Sen-
dung, und können beispielsweise weitere Informatio-
nen zu der Sendung enthalten. Die Sendungsdaten-
sätze können beispielsweise unabhängig von der Op-
tion, Sendungen in von Zugangskontrollvorrichtun-
gen kontrollierte Räume einstellen oder abholen zu
können, in dem System der Fig. 1 bereits genutzt
werden, um Sendungen auf herkömmlichem Wege
(durch Kontakt mit dem jeweiligen Sendungsempfän-
ger oder Sendungsaufgeber) zuzustellen oder abzu-
holen und/oder um eine Sendungsverfolgung zu er-
möglichen. Insofern wird diese vorhandene Informa-
tion durch die Ausführungsbeispiele der vorliegen-
den Erfindung vorteilhaftgenutzt, um auch die Opti-
on, Sendungen in von Zugangskontrollvorrichtungen
kontrollierte Räume einstellen oder abholen zu kön-
nen, für den Zusteller möglichst komfortabel und effi-
zient zu gestalten. Die Zugangskontrollvorrichtungs-
verwaltung 11 speichert Informationen zu Zugangs-
kontrollvorrichtungen und Nutzern, die sich für die je-
weiligen Zugangskontrollvorrichtungen registriert ha-
ben. Zu diesen Informationen zählen beispielsweise
die Adresseninformationen zu den Zugangskontroll-
vorrichtungen und ihren Nutzern.

[0070] Die Zugangsberechtigungserzeugungsvor-
richtung 12 erzeugt Zugangsberechtigungen für
die Zugangskontrollvorrichtungen. Beispiele für ver-
schiedene Arten von Zugangsberechtigungen und
zu deren Prüfung und Authentifizierung am Emp-
fänger wurden bereits oben erläutert. Beispielswei-
se verfügen die Zugangsberechtigungserzeugungs-
vorrichtung 12 und eine jeweilige Zugangskon-
trollvorrichtung 4 jeweils über einen Schlüssel sj,
auf dessen Basis von der Zugangsberechtigungs-
erzeugungsvorrichtung 12 als Zugangstoken tij er-
zeugte Zugangsberechtigungsinformationen authen-
tifiziert werden können. Alternativ kennt die Zugangs-
berechtigungserzeugungsvorrichtung beispielsweise
die als jeweils individuelle Codes ausgebildeten Zu-
gangsberechtigungsinformationen aller Zugangskon-
trollvorrichtung 4 und kann diese zur Verfügung stel-
len.

[0071] Die Zugangsberechtigungserzeugungsvor-
richtung 12 erzeugt auch Zugangsberechtigungen,
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die auf einem Mobiltelefon 8 oder einem Tag (z. B.
einem NFC- oder RFID-Tag) 9 eines (insbesondere
registrierten) Nutzers (z. B. Besitzers) 7 der Zugangs-
kontrollvorrichtung 4 gespeichert sind, um auch dem
Nutzer 7 Zugang zu der Zugangskontrollvorrichtung
verschaffen zu können, damit der Nutzer 7 vom Zu-
steller 6 in die Zugangskontrollvorrichtung eingeleg-
te Sendungen 5 herausnehmen bzw. zur Abholung
durch den Zusteller 6 vorgesehene Sendungen 5 in
die Zugangskontrollvorrichtung 4 einlegen kann. Die
Abholung von Sendungen 5 wird beispielsweise tele-
fonisch, über eine Applikation auf seinem Mobiltele-
fon oder über ein Online-Portal durch den Nutzer 7
beauftragt.

[0072] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung
einer beispielhaften Ausführungsform einer Vorrich-
tung 20 gemäß der vorliegenden Erfindung. Vor-
richtung 20 kann beispielsweise die Zugangsberech-
tigungsnachweisvorrichtung 3 oder den Bereitstel-
lungsserver 2 des Systems 1 der Fig. 1 repräsentie-
ren.

[0073] Vorrichtung 20 umfasst einen Prozessor
21 mit zugeordnetem Arbeitsspeicher 23 und Pro-
grammspeicher 22. Der Prozessor 21 führt bei-
spielsweise Programmanweisungen aus, die im Pro-
grammspeicher 22 gespeichert sind. Die Programm-
anweisungen führen das Verfahren gemäß dem ers-
ten oder zweiten Aspekt der Erfindung aus und/oder
steuern dieses. Damit enthält der Programmspeicher
22 ein Computerprogramm nach dem ersten oder
zweiten Aspekt der Erfindung und stellt ein Compu-
terprogrammprodukt zu dessen Speicherung dar.

[0074] Der Programmspeicher 22 kann beispiels-
weise ein persistenter Speicher, wie beispielswei-
se ein Read-Only-Memory(ROM)-Speicher sein. Der
Programmspeicher kann beispielsweise fest mit dem
Prozessor 21 verbunden sein, kann aber alternativ
auch lösbar mit dem Prozessor 21 verbunden sein,
beispielsweise als Speicherkarte, Diskette oder opti-
sches Datenträgermedium (z. B. eine CD oder DVD).
In dem Programmspeicher 22, oder in einem se-
paraten Speicher, können auch weitere Informatio-
nen abgespeichert sein. Falls Vorrichtung 5 die Zu-
gangsberechtigungsnachweisvorrichtung 3 ist, kön-
nen zu diesen Informationen beispielsweise die von
dem Bereitstellungsserver 2 bereitgestellten Informa-
tionen zählen (insbesondere Sendungsdatensätze,
Zugangsberechtigungsinformationen und Adressin-
formationen von Zugangskontrollvorrichtungen und/
oder von Nutzern von Zugangskontrollvorrichtun-
gen).

[0075] Der Arbeitsspeicher 23 wird beispielsweise
zur Speicherung temporärer Ergebnisse während der
Abarbeitung der Programmanweisungen genutzt, es
handelt sich hierbei beispielsweise um einen flüchti-

gen Speicher, wie beispielsweise einen Random-Ac-
cess-Memory(RAM)-Speicher.

[0076] Der Prozessor 21 ist ferner operativ mit einer
Kommunikationseinheit 24 verbunden, mit der bei-
spielsweise ein Informationsaustausch mit externen
Vorrichtungen möglich ist.

[0077] Wenn die Vorrichtung 20 den Bereitstellungs-
server 2 repräsentiert, kann die Kommunikationsein-
heit 24 beispielsweise zur Kommunikation über ein
Netzwerk wie z. B. das Internet eingerichtet sein, um
beispielsweise Informationen an eine oder mehrere
der folgenden Einheiten übertragen und/oder von die-
ser/diesen empfangen zu können:

– die Sendungsverwaltungseinheit 10,
– die Zugangskontrollvorrichtungsverwaltungsein-
heit 11,
– die Zugangsberechtigungserzeugungsvorrich-
tung 12,
– die Zuordnungseinheit 13, und
– die dezentralen Einheiten 14.

[0078] Wenn die Vorrichtung 20 die Zugangsberech-
tigungsnachweisvorrichtung 3 repräsentiert, kann die
Kommunikationseinheit 24 beispielsweise eines oder
mehreres des folgenden umfassen:

– eine Schnittstelle zum drahtlosen (z. B. per
WLAN) oder drahtgebundenen Empfang (z. B.
über eine Dockingstation) von Informationen von
einer dezentralen Einheit 14,
– eine Schnittstelle zur Kommunikation über ein
zellulares Mobilfunknetz, z. B. zur Kommunikati-
on mit einem Sendungsverfolgungsserver (der z.
B. Teil der Sendungsverwaltungseinheit 10 sein
kann) und/oder der Bereitstellungsserver 2 zu di-
rekten Erhalt von bereitgestellten Informationen,
– eine Funkschnittstelle zur Kommunikation mit
der Zugangskontrollvorrichtung 4, insbesondere
eine Bluetooth-Schnittstelle und/oder eine RFID-
Schnittstelle und/oder NFC-Schnittstelle.

[0079] Die Vorrichtung 20 kann auch weitere Kom-
ponenten enthalten, beispielsweise eine graphische
Benutzerschnittstelle, um einem Benutzer 6 eine In-
teraktion mit der Vorrichtung 20 zu gestatten, insbe-
sondere falls Vorrichtung 20 eine Zugangsberechti-
gungsnachweisvorrichtung 3 darstellt. Falls Vorrich-
tung 20 einen Handscanner repräsentiert, kann bei-
spielsweise eine Einheit zur insbesondere optischen
Erfassung von Informationen (z. B. ein Scanner) von
der Vorrichtung 20 umfasst sein, und/oder beispiels-
weise eine Benutzerschnittstelle zur Erfassung von
handschriftlichen Eingaben wie z. B. einer Unter-
schrift.

[0080] Die Komponenten 21–24 können beispiels-
weise zusammen als Modul oder Einheit ausgebildet
sein, oder können zumindest teilweise als Einzelmo-
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dule ausgebildet sein, um eine leichte Austauschbar-
keit bei etwaigen Defekten zu gewährleisten.

[0081] Fig. 3 stellt ein Flussdiagramm 300 einer bei-
spielhaften Ausführungsform eines Verfahrens nach
dem zweiten Aspekt der Erfindung dar. Das Verfah-
ren wird beispielsweise von dem Bereitstellungsser-
ver 2 und der Zuordnungseinheit 13 der Fig. 1 ausge-
führt, beispielsweise durch deren Prozessor 21 (sie-
he Fig. 2), wobei der Programmspeicher 22 dann
Programcode enthalten kann, der den Prozessor 21
zur Ausführung oder Steuerung des Verfahrens 300
bewegt. Wie bereits erwähnt kann die Zuordnungs-
einheit 13 auch als Teil des Bereitstellungsservers 2
umfasst ein.

[0082] In einem ersten Schritt 301 wird eine Vielzahl
von Sendungsdatensätzen von der Sendungsverwal-
tungseinheit 10 an dem Bereitstellungsserver 2 erhal-
ten. Es handelt sich dabei beispielsweise um alle in
einem vordefinierten Zeitraum (z. B. ein Tag) zuzu-
stellenden oder abzuholenden Sendungen eines Zu-
stellunternehmens (z. B. der Deutschen Post DHL),
dass das System 1 der Fig. 1 betreibt.

[0083] In einem Schritt 302 werden von der
Zugangskontrollvorrichtungsverwaltungseinheit 11
Adressinformationen einer Vielzahl von Zugangskon-
trollvorrichtungen 4 an dem Bereitstellungsserver 2
erhalten, beispielsweise von allen Zugangskontroll-
vorrichtung des Zustellunternehmens.

[0084] In einem Schritt 303 werden von der
Zugangskontrollvorrichtungsverwaltungseinheit 11
Adressinformationen der jeweiligen ein oder mehre-
ren Nutzer der Vielzahl von Zugangskontrollvorrich-
tungen 4 erhalten. Die Informationen der Schritte 302
und 303 können beispielsweise auch gemeinsam an
dem Bereitstellungsserver 2 erhalten werden.

[0085] In Schritt 304 werden von der Zugangsbe-
rechtigungserzeugungsvorrichtung 12 erzeugte je-
weilige Zugangsberechtigungsinformationen für die
Zugangskontrollvorrichtungen 4 der Vielzahl von Zu-
gangskontrollvorrichtungen an dem Bereitstellungs-
server 2 erhalten. Die Zugangsberechtigungsinfor-
mationen einer jeweiligen Zugangskontrollvorrich-
tung können dabei vom Bereitstellungsserver 2 bei-
spielsweise zusammen mit den Adressinformationen
einer jeweiligen Zugangskontrollvorrichtung in einen
Zugangskontrollvorrichtungsdatensatz für die jeweili-
ge Zugangskontrollvorrichtung geschrieben werden.
Die Zuordnung der Zugangsberechtigungsinforma-
tion zu einer Zugangskontrollvorrichtung kann da-
bei beispielsweise anhand einer in der Zugangsbe-
rechtigungsinformation enthaltenen Kennung für die
Zugangskontrollvorrichtung oder für eine von deren
Komponenten (z. B. einem Schloss) erfolgen, mit de-
ren Hilfe die Zugangskontrollvorrichtung, identifiziert
werden kann.

[0086] Die in den Schritten 301–304 erhaltenen
Informationen werden dann anhand der Schritte
305–309 einzelnen Zustellbezirken einer Vielzahl von
Zustellbezirken zugeordnet. Ein Zustellbezirk wird
dann später beispielsweise einem Zusteller 6 zuge-
ordnet und die diesem Zustellbezirk zugeordneten
und bereitgestellten Informationen auf die Zugangs-
berechtigungsnachweisvorrichtung 3 des Zustellers 6
übertragen.

[0087] In einem Schritt 305 wird dazu zunächst ein
Zähler n auf 1 gesetzt. Der Zähler läuft von 1 bis N,
wobei N die Anzahl der in Schritt 301 erhaltenen Sen-
dungsdatensätze bezeichnet.

[0088] In Schritt 306 wird, beispielsweise von der Zu-
ordnungseinheit 13, der n-te Sendungsdatensatz der
erhaltenen Sendungsdatensätze einem Zustellbezirk
k zugeordnet, wobei k eine Kennung für Zustellbe-
zirke ist, die beispielsweise von 1 bis K läuft und K
die Anzahl der insgesamt vorhandenen Zustellbezir-
ke des Zustellunternehmens ist. Die Zuordnung der
Sendungsdatensätze zu den geeigneten Zustellbe-
zirken erfolgt beispielsweise unter Berücksichtigung
der Zustell- oder Abholadresse der mit dem Sen-
dungsdatensatz assoziierten Sendung. Beispielswei-
se ist jeder Zustellbezirk einem jeweiligen geographi-
schen Bereich zugeordnet, und ein Sendungsdaten-
satz wird dann einem Zustellbezirk zugeordnet, wenn
die Zustell- oder Abholadresse der Sendung in die-
sem Zustellbezirk liegt. Allerdings kann diese Zuord-
nung auch dynamisiert werden, indem auch das vor-
handene Zustellpersonal pro Zustellbezirk und das
Sendungsaufkommen pro Zustellbezirk berücksich-
tigt wird, was dazu führen kann, dass insbesonde-
re in Randbereichen von Zustellbezirken zuzustellen-
de oder abzuholende Sendungen nicht dem eigentli-
chen Zustellbezirk zugeordnet werden, in dem die Zu-
stell- oder Abholadresse liegt, sondern in einem be-
nachbarten Zustellbezirk, dessen Zusteller weniger
Sendungen zu bearbeiten hat als der Zusteller des
eigentlichen Zustellbezirks. Dieser Vorgang der Zu-
ordnung von Sendungsdatensätzen (und damit Sen-
dungen) zu Zustellbezirken wird auch als „Bezirks-
schneidung” bezeichnet und wird in dem System der
Fig. 1 beispielsweise auch unabhängig von der Opti-
on, Sendungen in von Zugangskontrollvorrichtungen
kontrolliere Räume zuzustellen oder aus diesen ab-
zuholen, durchgeführt.

[0089] In Schritt 307 wird versucht, dem einem Zu-
stellbezirk k zugeordneten Sendungsdatensatz n In-
formationen einer Zugangskontrollvorrichtung zuzu-
ordnen, um damit auch eine Zuordnung dieser Infor-
mationen zu dem Zustellbezirk k zu erzielen. Dies
wird anhand eines Vergleichs der Adressinformation
des Sendungsdatensatzes mit der Adressinformati-
on der Zugangskontrollvorrichtungen (insbesondere
aller Zugangskontrollvorrichtung, zu denen in Schritt
302 Adressinformationen erhalten wurde) und/oder
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mit der Adressinformation der jeweiligen ein oder
mehreren Nutzer der Zugangskontrollvorrichtungen
(insbesondere aller Nutzer, für die in Schritt 303
Adressinformationen erhalten wurden) erzielt. Dabei
wird ein vordefinierter Grad an Übereinstimmung in
den Adressinformationen gefordert, damit eine Zu-
ordnung der mit der Adressinformation (direkt oder
über einen ihrer Nutzer) assoziierten Zugangskon-
trollvorrichtung zu dem Zustellbezirk k erfolgen kann.
Beispielsweise erfordert der vordefinierte Grad an
Übereinstimmung, dass zumindest die Postleitzahl,
oder zumindest die Postleitzahl und die Straße, oder
zumindest die Postleitzahl, Straße und Hausnum-
mer übereinstimmen. Es sei darauf hingewiesen,
dass der Abgleich der Adressinformationen auch rein
auf der Adressinformation des Sendungsdatensatzes
n und der Adressinformation der Zugangskontroll-
vorrichtung beruhen kann, also die Adressinformati-
on der Nutzer der Zugangskontrollvorrichtung außer
acht bleibt. Dies kann beispielsweise dann sinnvoll
sein, wenn diese Adressinformation gar nicht vorliegt
(weil z. B. Schritt 303 nicht stattfindet) oder wenn ein
Nutzer eines Paketkastens immer die gleiche Adres-
se haben muss wie die Zugangskontrollvorrichtung.
In flexibleren Systemen, in denen ein oder mehre-
re Nutzer der Zugangskontrollvorrichtung auch von
der Adresse der Zugangskontrollvorrichtung abwei-
chende Adressen aufweisen können, so dass bei-
spielsweise mehrere Nachbarn die gleiche Zugangs-
kontrollvorrichtung nutzen können, ist entweder die
Berücksichtigung der Adressinformationen der Zu-
gangskontrollvorrichtungen und der Adressinforma-
tionen der Nutzer, oder nur die Berücksichtigung der
Adressinformationen der Nutzer beim Abgleich mit
der Adressinformation des Sendungsdatensatzes n
möglich. Letztere Variante kann auch bevorzugt sein,
da sich die Adressen der Sendungen letztlich an den
Adressen der Nutzer der Zugangskontrollvorrichtung
und weniger an den Adressen der Zugangskontroll-
vorrichtung selbst orientieren.

[0090] Im Schritt 308 wird der Zähler n um eins in-
krementiert und in Schritt 309 geprüft, ob bereits al-
le Sendungsdatensätze bearbeitet (zugeordnet) wur-
den. Wenn dies nicht der Fall ist, werden die Schrit-
te 306–309 für den nächsten Sendungsdatensatz
der N erhaltenen Sendungsdatensätze durchgeführt.
Anderenfalls ist die Zuordnung der Sendungsdaten-
sätze und der Zugangskontrollvorrichtungen zu den
Zustellbezirken abgeschlossen, und das Flussdia-
gramm schreitet voran zu Schritt 310.

[0091] In Schritt 310 erfolgt dann die Bereitstellung
der für jeden Zustellbezirk k (k = 1...K) spezifischen
Information, also die dem Zustellbezirk k zuggeord-
neten Sendungsdatensätze und für jeden Zustellbe-
zirk folgende Information für die diesem Zustellbezirk
jeweils zugeordneten Zugangskontrollvorrichtungen:
die mit der jeweiligen Zugangskontrollvorrichtung as-
soziierte Zugangsberechtigungsinformation, die mit

der jeweiligen Zugangskontrollvorrichtung assoziier-
te Adressinformation, und die mit den jeweiligen Nut-
zern der jeweiligen Zugangskontrollvorrichtung asso-
ziierten Adressinformationen. Die Adressinformation
der Zugangskontrollvorrichtungen und die Zugangs-
berechtigungsinformation können hier wiederum in
einem Zugangskontrollvorrichtungsdatensatz enthal-
ten und zusammen bereitgestellt werden. Die mit den
Zugangskontrollvorrichtungen assoziierte Adressin-
formation muss allerdings beispielsweise dann nicht
bereitgestellt werden, wenn diese in der Zugangs-
berechtigungsnachweisvorrichtung 3 nicht benötigt
wird, beispielsweise weil dort der im Rahmen des ers-
ten Aspekts der Erfindung durchgeführte Adressab-
gleich auf der Adressinformation einer identifizierten
Sendung und den Adressinformationen der Nutzer
der Zugangskontrollvorrichtung beruht.

[0092] Das in den Schritten 301–310 beschriebe-
ne Verfahren kann beispielsweise täglich von neu-
em durchgeführt werden, um für jeden Tag eine
Zuordnung von Sendungen und Zugangskontroll-
vorrichtungen zu Zustellbezirken zu erhalten, und
die daraus resultierenden Informationen zur Übertra-
gung an Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtun-
gen bereitstellen zu können.

[0093] Fig. 4a/b stellt ein Flussdiagramm 400 ei-
ner beispielhaften Ausführungsform eines Verfah-
rens nach dem ersten Aspekt der Erfindung dar. Das
Verfahren wird beispielsweise von der Zugangsbe-
rechtigungsnachweisvorrichtung 3 der Fig. 1 ausge-
führt, beispielsweise durch deren Prozessor 21 (sie-
he Fig. 2), wobei der Programmspeicher 22 dann
Programcode enthalten kann, der den Prozessor 21
zur Ausführung oder Steuerung des Verfahrens 400
bewegt.

[0094] In einem ersten Schritt 401 werden Sen-
dungsdatensätze, Adressinformation von Zugangs-
kontrollvorrichtungen und/oder Adressinformation
von Nutzern von Zugangskontrollvorrichtungen und
Zugangsberechtigungsinformationen erhalten. Es
handelt sich dabei insbesondere um die für einen Zu-
stellbezirk von dem Bereitstellungsserver 2 in Schritt
310 des Flussdiagramms der Fig. 3 bereitgestellten
Informationen. Wie erläutert handelt es sich hierbei
um eine im Vergleich zu der gesamten im System
1 der Fig. 1 enthaltenen Information um eine deut-
lich reduzierte Untermenge, die dem Zusteller 6 ins-
besondere die Auswahl von Berechtigungsinforma-
tion zur Erlangung von Zugang an einer konkreten
Zugangskontrollvorrichtung 4 erleichtert. Durch die
nachfolgenden Schritte wird diese Auswahl noch wei-
ter vereinfacht. Die in Schritt 401 erhaltenen Sen-
dungsdatensätze beziehen sich insbesondere nur
auf Sendungen 5, die mit dem Zusteller 6 assoziiert
sind, die dieser also in seinem Zustellbezirk zustellen
oder abholen muss.
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[0095] In einem zweiten Schritt 402 wird Information
von der Sendung 5 erhalten. Dies kann insbesonde-
re durch Einscannen eines Identcodes der Sendung
5 mittels der Zugangsberechtigungsnachweisvorrich-
tung 3 erfolgen (z. B. im Falle einer Zustellung), oder
aber auch durch Eingabe des Identcodes in die Zu-
gangsberechtigungsnachweisvorrichtung 3 (z. B. im
Falle einer Abholung).

[0096] In Schritt 403 wird anhand der erhaltenen In-
formation der Sendung 5 einer der in Schritt 401 er-
haltenen Sendungsdatensätze identifiziert (beispiels-
weise anhand der in dem Sendungsdatensatz eben-
falls enthaltenen Information der Sendung 5, insbe-
sondere des Identcodes). Der Sendungsdatensatz
enthält zumindest Adressinformation, z. B. in Form
eines Leitcodes, der in den nachfolgenden Schrit-
ten mit den Adressinformationen der Zugangskon-
trollvorrichtung bzw. mit den Adressinformationen
von deren Nutzern abgeglichen wird, um für die Zu-
stellung/Abholung potentiell relevante Zugangskon-
trollvorrichtungen (beispielsweise Zugangskontroll-
vorrichtungen in der gleichen Straße, in der zuge-
stellt/abgeholt werden soll) zu bestimmen.

[0097] Dabei werden die nachfolgenden Schritte
404–419 beispielsweise nur dann ausgeführt, wenn
anhand einer Prüfung einer beispielsweise in den
Sendungsdaten enthaltenen Produkt- oder Servicein-
formation betreffend die Sendung festgestellt wurde,
dass eine Zustellung oder Abholung der Sendung in/
aus einem von einer Zugangskontrollvorrichtung kon-
trollierten Raum überhaupt vorgesehen ist.

[0098] Die nachfolgenden Schritte 404–419 werden
beispielsweise auch nur dann ausgeführt, wenn fest-
gestellt wurde, dass ein gültiger Leitcode vorhan-
den ist. Dieser Leitcode kann entweder aus dem in
Schritt 403 identifiziertem Sendungsdatensatz stam-
men oder ebenfalls beispielsweise durch Scannen
von einem Etikett der Sendung 5 oder durch Ein-
geben in die Zugangsberechtigungsnachweisvorrich-
tung durch den Zusteller 5 erhalten worden sein. Ein
gültiger Leitcode liegt beispielweise vor, wenn dieser
Informationen zur Postleitzahl, Straße und Hausnum-
mer einer Sendung umfasst (und beispielsweise zu-
sätzlich eine Prüfziffer korrekt ist).

[0099] Falls festgestellt wird, dass kein gültiger Leit-
code vorliegt, könnten die Schritte 404–419 beispiels-
weise dennoch ausgeführt werden, z. B. wenn festge-
stellt wird, dass zwar entweder kein Leitcode oder nur
ein Leitcode mit einem vordefinierten Straßencode (z.
B. „444”), der beispielsweise einen fiktiven Leitcode
definiert, vorliegt, aber zumindest für eine Zugangs-
kontrollvorrichtung und/oder für zumindest einen Nut-
zer einer Zugangskontrollvorrichtung Information auf
der Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung vor-
handen ist, beispielsweise mit diesem Nutzer und/
oder dessen assoziierter Zugangskontrollvorrichtung

assoziierte Adressinformation und/oder Zugangsbe-
rechtigungsinformation für die mit diesem Nutzer as-
soziierte Zugangskontrollvorrichtung.

[0100] Die folgenden Schritte 404–406 sind optio-
nal und dienen der Ausgabe eines Hinweises auf die
Möglichkeit, eine Zugangskontrollvorrichtung (bzw.
einen von ihr kontrollierten Raum) für die Zustellung/
Abholung zu nutzen.

[0101] Dazu wird im Schritt 404 geprüft, ob für min-
destens eine Zugangskontrollvorrichtung und/oder
für mindestens einen Nutzer einer Zugangskontroll-
vorrichtung die jeweilige Adressinformation (z. B.
die Leitinformation oder ein Teil davon) gemäß ei-
nem vordefinierten Grad an Übereinstimmung mit der
Adressinformation (z. B. dem Leitcode oder einem
Teil davon) des identifizierten Sendungsdatensatzes
übereinstimmt. Auch hier kann wiederum beispiels-
weise nur ein Abgleich der Adressinformation der
identifizierten Sendungsdaten mit der Adressinforma-
tion der Nutzer (und nicht der Zugangskontrollvor-
richtungen) vorgenommen werden. Der vordefinier-
te Grad an Übereinstimmung kann beispielsweise er-
fordern, dass die Elemente Postleitzahl, Straße und
Hausnummer des Leitcodes mit den korrespondie-
renden Einträgen der Adressinformation (also z. B.
der Leitinformation) der Nutzer übereinstimmen müs-
sen.

[0102] Wenn die Prüfung positiv verläuft, wird in
Schritt 405 ein Hinweis ausgegeben (beispielswei-
se auf einer graphischen Benutzerschnittstelle der
Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung 3), dass
für die vorliegende Sendung eine Zugangskontroll-
vorrichtung genutzt werden kann. Ein derartiger Hin-
weis ist in Fig. 5a beispielhaft dargestellt, wobei dort
als Zugangskontrollvorrichtung beispielhaft wieder-
um ein Paketkasten herangezogen wurde, ebenso
wie auch in den weiteren Fig. 5b–Fig. 5f, was al-
lerdings auch als allgemeine Offenbarung einer Zu-
gangskontrollvorrichtung 4 verstanden werden soll-
te. Hinsichtlich der Fig. 5a–Fig. 5f wird beispielhaft
davon ausgegangen, dass die dort gezeigten An-
zeigen von einer Software auf der Zugangsberech-
tigungsnachweisvorrichtung 3 erzeugt werden und
dass die Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung
3 über einen Touchscreen verfügt, auf dem mit einem
Finger oder Stylus Eingaben vorgenommen und But-
tons gewählt werden können.

[0103] Der Zusteller 6 hat dann in Schritt 406 die
Möglichkeit, sich die in Frage kommende(n) Zu-
gangskontrollvorrichtung(en) als Liste oder in einer
Detailansicht, die für eine Zugangskontrollvorrichtung
deren Nutzer anzeigt, anzeigen zu lassen.

[0104] Durch den Hinweis in Schritt 404 wird der
Zusteller 6 also frühzeitig im Zustell-/Abholvorgang
auf die Möglichkeit hingewiesen, dass er eine Zu-
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gangskontrollvorrichtung 4 für die Zustellung/Abho-
lung der Sendung verwenden kann, so dass er an-
schließend gezielt diese Zustell-/Abholoption verfol-
gen kann, beispielsweise durch Auswahl einer ent-
sprechenden Option an der Zugangsberechtigungs-
nachweisvorrichtung 3.

[0105] Nach Schritt 404 kann sich beispielsweise ein
Schritt anschließen, in dem der Zusteller 6 einen Na-
men des Sendungsempfängers (wie beispielsweise
auf der Sendung angebracht) oder des Auftraggebers
der Abholung einer Sendung eingibt.

[0106] In Schritt 407 werden diejenigen Zugangs-
kontrollvorrichtung bestimmt, deren jeweilige Adress-
information gemäß einem vordefinierten Grad an
Übereinstimmung mit der Adressinformation des
identifizierten Sendungsdatensatzes übereinstim-
men und/oder die jeweils mindestens mit einem
jeweiligen Nutzer assoziiert sind, dessen jeweili-
ge Adressinformation gemäß dem vordefinierten
Grad an Übereinstimmung mit der Adressinformati-
on des identifizierten Sendungsdatensatzes überein-
stimmen. Auch hier kann der Abgleich beispielsweise
wiederum nur auf der Adressinformation der Nutzer
und der Adressinformation des identifizierten Sen-
dungsdatensatzes, aber nicht auf der Adressinfor-
mation der Zugangskontrollvorrichtungen beruhen.
Der vordefinierte Grad an Übereinstimmung kann
hier beispielsweise erfordern, dass zumindest eine
Übereinstimmung hinsichtlich der Postleitzahl und
der Straße vorliegt, also beispielsweise die jeweiligen
eine Postleitzahl und Straße repräsentierenden Co-
debestandteile übereinstimmen. Dieser Schritt 407
dient als Vorbereitung der nachfolgenden Schritte,

[0107] In Schritt 408 wird geprüft, ob die Anzahl der
in Schritt 407 bestimmten Zugangskontrollvorrichtun-
gen größer als 0 ist. Wenn dies nicht der Fall ist,
wird der Schritt 409 übersprungen, anderen falls wird
in Schritt 409 eine Option zur Nutzung einer Zu-
gangskontrollvorrichtung für die Auslieferung/Abho-
lung bereitgestellt, beispielsweise in einer Menüfüh-
rung auf der Zugangsberechtigungsnachweisvorrich-
tung 3. Dies ist wiederum am Beispiel eines Paket-
kastens als Zugangskontrollvorrichtung 4 in Fig. 5b
dargestellt. Im Auswahlfeld für den „Auslieferungs-
vermerk”, das sich bei Betätigung des rechts ange-
ordneten Dreieck-Symbols öffnet, ist neben Ausliefe-
rungsoptionen wie „Empfänger”, „Ehegatte”, „Famili-
enangehöriger”, „Nachbar” auch „Paketkasten” vor-
handen und kann vom Zusteller 6 angewählt und
durch „OK” bestätigt werden. Ohne die Option „Pa-
ketkasten” im Auswahlmenü hat der Zusteller 6 kei-
ne Möglichkeit, Zugangsberechtigungsinformation an
eine Zugangskontrollvorrichtung (z. B. einen Pa-
ketkasten) zu übertragen. Durch den Schritt 408
wird also eine softwaretechnisch auf der Zugangs-
berechtigungsnachweisvorrichtung 3 realisierte Ein-
schränkung der Nutzungsbefugnis der auf der Zu-

gangsberechtigungsnachweisvorrichtung 3 gespei-
cherten Zugangsberechtigungsinformationen vorge-
nommen, um etwaigem Missbrauch insbesondere für
den Fall vorzubeugen, dass die Zugangsberechti-
gungsnachweisvorrichtung 3 verloren oder gestoh-
len wird. Ohne eine einer Zugangskontrollvorrichtung
4 zugeordnete Sendung (insbesondere deren Ident-
code) ist keine Öffnung einer Zugangskontrollvorrich-
tung 4 möglich, selbst wenn Zugangsberechtigungs-
information für diese Zugangskontrollvorrichtung 4
auf der Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung
3 vorhanden sein sollte. Dies schränkt die Möglich-
keiten des Missbrauchs der Zugangsberechtigungs-
nachweisvorrichtung 3 erheblich ein. Insbesondere
müsste zur missbräuchlichen Entnahme einer Sen-
dung aus einer Zugangskontrollvorrichtung (z. B. ei-
nem Paketkasten) mit einer gestohlenen Zugangs-
berechtigungsnachweisvorrichtung zum einen grund-
sätzlich Zugangsberechtigungsinformation für diese
Zugangskontrollvorrichtung auf der gestohlenen Zu-
gangsberechtigungsnachweisvorrichtung vorhanden
sein (erste Hürde) und des weiteren dem Bedie-
ner der Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung
der Identcode der in der Zugangskontrollvorrichtung
enthaltenen Sendung bekannt sein oder ein Ident-
code für eine für die Zugangskontrollvorrichtung be-
stimmte Sendung bekannt sein (zweite Hürde). Die
Missbrauchsmöglichkeiten werden noch weiter ein-
geschränkt, wenn die Zugangsberechtigungsinfor-
mation nur eine beschränkte zeitliche Gültigkeit, bei-
spielsweise von nur einem Tag, aufweisen, und/oder
die Häufigkeit der Benutzung einer Zugangsberech-
tigungsinformation an einer Zugangskontrollvorrich-
tung durch einen in der Zugangsberechtigungsinfor-
mation enthaltenen Maximalwert, der von der Zu-
gangskontrollvorrichtung bei jedem Zugangsversuch
gegengeprüft wird, beschränkt ist.

[0108] In Schritt 410 wird abgefragt, welche Option
der Zusteller 6 gewählt hat. Wenn es sich nicht um
die Option der Nutzung der Zugangskontrollvorrich-
tung zur Auslieferung/Abholung handelt (also nicht
um die Option „Paketkasten” in Fig. 5b, wird eine an-
derweitige Verarbeitung in Schritt 411 durchgeführt,
beispielsweise eine Menüführung, die den Zustel-
ler bei einer anderen Auslieferungs-/Abholungsopti-
on unterstützt, beispielsweise der Zustellung an den
Sendungsempfänger selbst oder an einen Nachbarn
des Sendungsempfängers.

[0109] Wenn als Option die Nutzung der Zugangs-
kontrollvorrichtung gewählt wurde, wird in Schritt 412
festgestellt, ob die Anzahl der in Schritt 407 bestimm-
ten Zugangskontrollvorrichtungen gleich 1 oder grö-
ßer 1 ist.

[0110] Im ersten Fall wird in Schritt 413 unmittel-
bar die einzige bestimmte Zugangskontrollvorrich-
tung mit ihren Details, insbesondere deren Nutzern,
angezeigt. Dies ist wiederum in Fig. 5c für einen Pa-
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ketkasten als Beispiel einer Zugangskontrollvorrich-
tung dargestellt. Um diesen Paketkasten zu bestäti-
gen, muss der Zusteller 6 den Sendungsempfänger
aus der Liste der Nutzer auswählen und dann den ge-
mäß Fig. 5d rechts unten erscheinenden „OK” But-
ton betätigen, wenn von der Zugangsberechtigungs-
nachweisvorrichtung Zugangsberechtigungsinforma-
tion an diesen Paketkasten kommunizieren lassen
möchte. Dies wird in Schritt 413 abgefragt. Falls kei-
ne Bestätigung erfolgt (beispielsweise weil stattdes-
sen der „Zurück”-Button betätigt wird oder weil eine
vordefinierte Zeitspanne abläuft, springt das Fluss-
diagramm 400 zurück zu Schritt 410, wo beispiels-
weise eine andere Option gewählt werden kann. Falls
die angezeigte Zugangskontrollvorrichtung allerdings
bestätigt wird, wird in Schritt 419 die mit der bestätig-
ten Zugangskontrollvorrichtung assoziierte Zugangs-
berechtigungsinformation von der Zugangsberech-
tigungsnachweisvorrichtung an diese Zugangskon-
trollvorrichtung kommuniziert. Dies kann insbesonde-
re drahtlose erfolgen, beispielsweise via Bluetooth.
Damit das zeitaufwändige Bluetooth-Pairing vermie-
den werden kann, erhält die Zugangsberechtigungs-
nachweisvorrichtung 3 im Schritt 401 bevorzugt auch
die Bluetooth-Medium-Access-Control(MAC)-Adres-
sen der Zugangskontrollvorrichtungen. Diese sind
beispielsweise ebenfalls in den jeweiligen Zugangs-
kontrollvorrichtungsdatensätzen enthalten. Die mit
der bestätigten Zugangskontrollvorrichtung assozi-
ierte Zugangsberechtigungsinformation kann der Zu-
gangskontrollvorrichtung beispielsweise anhand ei-
ner in der Zugangsberechtigungsinformation enthal-
tenen oder mit dieser assoziierten Kennung der
Zugangskontrollvorrichtung zugeordnet werden und/
oder ist zusammen mit der Adressinformation der Zu-
gangskontrollvorrichtung in einem Zugangskontroll-
vorrichtungsdatensatz der jeweiligen Zugangskon-
trollvorrichtung enthalten.

[0111] Wenn in Schritt 412 festgestellt wird, dass in
Schritt 407 mehr als eine Zugangskontrollvorrichtung
bestimmt wurde, wird dem Zusteller 6 in Schritt 415
eine Liste der in Schritt 407 bestimmten Zugangs-
kontrollvorrichtungen angezeigt (vgl. Fig. 5e). In die-
ser Liste kann der Zusteller 6 sich durch Anwählen
der „+”-Symbole jeweils die Nutzer einer jeweiligen
Zugangskontrollvorrichtung (hier beispielhaft: Paket-
kästen) anzeigen lassen (vgl. Fig. 5f) oder durch An-
tippen eines Paketkastens (z. B. dessen Adresse „Al-
nokweg 24” und/oder dessen ID „1234500006”) oder
dessen Nutzers (z. B. Erdnuss, Ernst) eine Zugangs-
kontrollvorrichtung auswählen. In Schritt 416 wird ge-
prüft, ob eine derartige Auswahl erfolgt ist. Ist dies
nicht der Fall (z. B. weil stattdessen der „Zurück”-But-
ton betätigt wurde, oder weil eine vordefinierte Zeit
ohne Aktion des Zustellers 6 abgelaufen ist, springt
das Flussdiagramm zurück zu Schritt 410. Anderen-
falls werden in Schritt 417 Details der Zugangskon-
trollvorrichtung angezeigt, ähnlich wie in Schritt 413
(vgl. Fig. 5c) und auf eine Bestätigung der Zugangs-

kontrollvorrichtung (gfs. nach vorheriger Auswahl ei-
nes Nutzers) durch Betätigung des „OK”-Buttons ge-
wartet, was in Schritt 418 geprüft wird. Wenn kei-
ne Bestätigung stattfindet (z. B. weil stattdessen der
„Zurück”-Button betätigt wurde oder eine vordefinier-
te Zeitspanne abgelaufen ist), springt das Flussdia-
gramm 400 zurück zu Schritt 410. Anderenfalls wird
in Schritt 419 die mit der bestätigten Zugangskontroll-
vorrichtung assoziierte Zugangsberechtigungsinfor-
mation von der Zugangsberechtigungsnachweisvor-
richtung an diese Zugangskontrollvorrichtung kom-
muniziert.

[0112] Es ist deutlich erkennbar, dass durch das Be-
stimmen in Schritt 407 in Kombination mit dem Schrit-
ten 413–414 und 415–418 die Menge der Zugangs-
kontrollvorrichtungen, aus denen der Zusteller 6 ei-
ne Auswahl treffen muss, wenn er Zugang an einer
konkreten Zugangskontrollvorrichtung erhalten will,
gegenüber einem Ansatz, bei dem dem Zusteller 6
sämtliche Zugangskontrollvorrichtungen, zu denen in
Schritt 401 Informationen erhalten wurden, angezeigt
werden, erheblich reduziert ist. Eine weitere Reduk-
tion der Auswahlmenge wird bereits an dem Bereit-
stellungsserver 2 vorgenommen, wie zu Schritt 307
und 310 des Verfahrens 300 der Fig. 3 erläutert wur-
de. Dies erhöht die Benutzerfreundlichkeit und die
Schnelligkeit des Zustell- und Abholvorgangs erheb-
lich.

[0113] An den Schritt 419 können sich optional wei-
tere Schritte anschließen. Beispielsweise kann der
Zusteller 6 gefragt werden, ob er Zugang zu der
Zugangskontrollvorrichtung 4 erhalten hat, und/oder
erinnert werden, nachdem Zugang erhalten wurde,
die Zugangsmöglichkeit für unbefugte Personen wie-
der zu beseitigen, beispielsweise indem eine Tür zu
dem Raum, die bei Gewährung des Zugangs geöffnet
wird, durch den Zusteller 6 wieder geschlossen wird.

[0114] Zusätzlich oder alternativ kann das Flussdia-
gramm 400, anstatt zu enden, wieder zu Schritt 402
springen, um einen weiteren Zustell-/Abholvorgang
zu ermöglichen.

[0115] Als Ausführungsbeispiele der vorliegenden
Erfindung sollen weiterhin offenbart werden: Ausfüh-
rungsbeispiele 1–23: Die in den Ausführungsbeispie-
len 1–23 definierten Ausführungsformen.

Ausführungsbeispiel 24:

[0116] Verfahren (300) umfassend:
– Bereitstellen (310) der folgenden Informationen:
einer Vielzahl von Sendungsdatensätzen, wobei
jeder der Sendungsdatensätze jeweilige Adress-
information einer jeweiligen Sendung umfasst,
– mit Zugangskontrollvorrichtungen einer Vielzahl
von Zugangskontrollvorrichtungen assoziierten je-
weiligen Adressinformationen und/oder mit einem
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oder mehreren jeweiligen Nutzer(n) der Vielzahl
von Zugangskontrollvorrichtungen assoziierten je-
weiligen Adressinformationen, und
– mit den Zugangskontrollvorrichtungen der Viel-
zahl von Zugangskontrollvorrichtungen assoziier-
ten jeweiligen Zugangsberechtigungsinformatio-
nen.

Ausführungsbeispiel 25:

[0117] Verfahren nach Ausführungsbeispiel 24, wo-
bei das Bereitstellen (310) es einer Zugangsberechti-
gungsnachweisvorrichtung (3) ermöglicht, folgendes
durchzuführen:

– Identifizieren (403) eines Sendungsdatensat-
zes aus den bereitgestellten Sendungsdatensät-
zen unter Verwendung von einer an der Zugangs-
berechtigungsnachweisvorrichtung (3) erhaltenen
Information der Sendung (5),
– Bestimmen (407) einer oder mehrerer Zu-
gangskontrollvorrichtung(en) aus der Vielzahl von
Zugangskontrollvorrichtungen anhand eines Er-
gebnisses eines Vergleichs der Adressinforma-
tion des Sendungsdatensatzes mit den be-
reitgestellten jeweils mit den Zugangskontroll-
vorrichtungen assoziierten und auf der Zu-
gangsberechtigungsnachweisvorrichtung gespei-
cherten Adressinformationen und/oder mit den
bereitgestellten mit dem/den jeweiligen Nutzer(n)
der jeweiligen Zugangskontrollvorrichtung asso-
ziierten und auf der Zugangsberechtigungsnach-
weisvorrichtung gespeicherten Adressinformatio-
nen, und
– Kommunizieren (419) einer der bereitgestell-
ten Zugangsberechtigungsinformationen, die mit
einer durch einen Benutzer (6) der Zugangsbe-
rechtigungsnachweisvorrichtung (3) ausgewähl-
ten und/oder bestätigten Zugangskontrollvorrich-
tung (4) der einen oder mehreren bestimmten Zu-
gangskontrollvorrichtung(en) assoziiert ist, an die
Zugangskontrollvorrichtung (4), um Zugang zu ei-
nem der Zugangskontrollvorrichtung zugeordne-
ten Raum zu verschaffen, so dass die Sendung
(5) in den Raum eingelegt oder aus diesem ent-
nommen werden kann.

Ausführungsbeispiel 26:

[0118] Verfahren nach einem der Ausführungsbei-
spiele 24–25, wobei die bereitgestellten Sendungs-
datensätze eine ausgewählte Untermenge einer grö-
ßeren Menge von Sendungsdatensätzen darstellen,
wobei die bereitgestellten Sendungsdatensätze nur
Sendungsdatensätze von Sendungen umfassen, die
einem Benutzer einer Zugangsberechtigungsnach-
weisvorrichtung in einem vordefinierten Zeitraum zu-
geordnet werden.

[0119] Das Verfahren kann dann beispielsweise zu-
sätzlich das Erhalten der größeren Menge von Sen-
dungsdatensätzen umfassen.

Ausführungsbeispiel 27:

[0120] Verfahren nach einem der Ausführungsbei-
spiele 24–26, wobei die bereitgestellten mit den Zu-
gangskontrollvorrichtungen assoziierten jeweiligen
Adressinformationen und/oder die bereitgestellten
mit einem oder mehreren jeweiligen Nutzer(n) der
Vielzahl von Zugangskontrollvorrichtungen assoziier-
ten jeweiligen Adressinformationen eine ausgewähl-
te Untermenge einer größeren Menge von Adress-
informationen darstellen, wobei die Untermenge nur
jeweils mit ausgewählten Zugangskontrollvorrichtun-
gen assoziierte Adressinformationen und/oder nur je-
weils mit einem oder mehreren Nutzer(n) von jeweili-
gen ausgewählten Zugangskontrollvorrichtungen as-
soziierte Adressinformationen umfasst, und wobei
die ausgewählten Zugangskontrollvorrichtungen nur
Zugangskontrollvorrichtungen umfassen, bei denen
die jeweilige Adressinformation und/oder die jeweili-
ge Adressinformation ihrer jeweiligen ein oder meh-
reren Nutzer gemäß einem vordefinierten Grad an
Übereinstimmung mit der Adressinformation zumin-
dest einer der bereitgestellten Sendungsdatensätze
übereinstimmt.

[0121] Das Verfahren kann dann beispielsweise
zusätzlich das Erhalten der größeren Menge von
Adressinformationen umfassen, beispielsweise also
einer größeren Menge von mit Zugangskontrollvor-
richtungen assoziierten jeweiligen Adressinformatio-
nen und/oder von mit einem oder mehreren jeweili-
gen Nutzer(n) der Vielzahl von Zugangskontrollvor-
richtungen assoziierten jeweiligen Adressinformatio-
nen.

Ausführungsbeispiel 28:

[0122] Verfahren nach Ausführungsbeispiel 27, wo-
bei die bereitgestellten Zugangsberechtigungsinfor-
mationen eine ausgewählte Untermenge einer grö-
ßeren Menge von Zugangsberechtigungsinformatio-
nen darstellen, wobei die bereitgestellten Zugangs-
berechtigungsinformationen nur Zugangsberechti-
gungsinformationen der ausgewählten Zugangskon-
trollvorrichtungen umfasst.

[0123] Das Verfahren kann dann beispielsweise zu-
sätzlich das Erhalten der größeren Menge von Zu-
gangsberechtigungsinformationen umfassen.

Ausführungsbeispiel 29:

[0124] Verfahren nach einem der Ausführungsbei-
spiele 24–28, wobei die bereitgestellte Zugangsbe-
rechtigungsinformation für jede Zugangskontrollvor-
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richtung der Vielzahl von Zugangskontrollvorrichtun-
gen unterschiedlich ist.

Ausführungsbeispiel 30:

[0125] Verfahren nach einem der Ausführungsbei-
spiele 25–29, wobei dem Benutzer der Zugangs-
berechtigungsnachweisvorrichtung eine Auswahl der
einen Zugangskontrollvorrichtung aus der/den einen
oder mehreren bestimmten Zugangskontrollvorrich-
tung(en) ermöglicht wird, falls mehr als eine Zugangs-
kontrollvorrichtung bestimmt wurden.

Ausführungsbeispiel 31:

[0126] Verfahren nach einem der Ausführungsbei-
spiele 25–30, wobei dem Benutzer der Zugangs-
berechtigungsnachweisvorrichtung eine Bestätigung
der Zugangskontrollvorrichtung der/den einen oder
mehreren bestimmten Zugangskontrollvorrichtung
(en) ermöglicht wird, falls nur die Zugangskontroll-
vorrichtung bestimmt wurde und/oder nachdem die
Zugangskontrollvorrichtung durch den Benutzer der
Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung aus der/
den einen oder mehreren bestimmten Zugangskon-
trollvorrichtung(en) ausgewählt wurde.

Ausführungsbeispiel 32:

[0127] Verfahren nach einem der Ausführungsbei-
spiele 25–31, wobei eine Anzahl der einen oder
mehreren bestimmten Zugangskontrollvorrichtung
(en) mit zunehmendem Grad an Übereinstimmung
zwischen der Adressinformation des Sendungsda-
tensatzes und den mit den Zugangskontrollvorrich-
tungen und/oder deren Nutzern jeweils assoziierten
Adressinformationen abnimmt, insbesondere so dass
lediglich eine Zugangskontrollvorrichtung bestimmt
wird, wenn die mit dieser Zugangskontrollvorrichtung
und/oder deren Nutzer(n) assoziierte Adressinforma-
tion vollständig mit der Adressinformation des Sen-
dungsdatensatzes übereinstimmt.

Ausführungsbeispiel 33:

[0128] Verfahren nach einem der Ausführungsbei-
spiele 25–32, wobei die Zugangsberechtigungsnach-
weisvorrichtung in die Lage versetzt wird, einen Hin-
weis auf die Möglichkeit zur Nutzung einer Zugangs-
kontrollvorrichtung auszugeben, wenn die Adressin-
formation des Sendungsdatensatzes einen vordefi-
nierten Grad an Übereinstimmung mit zumindest ei-
ner mit einer Zugangskontrollvorrichtung assoziierten
Adressinformation und/oder mit zumindest einer mit
einem Nutzer einer Zugangskontrollvorrichtung asso-
ziierten Adressinformation aufweist.

Ausführungsbeispiel 34:

[0129] Verfahren nach einem der Ausführungsbei-
spiele 25–33, wobei das Erhalten der Informati-
on der Sendung das drahtlose, insbesondere opti-
sche Erfassen der Information der Sendung durch
die Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung, das
Erfassen einer Eingabe der Information der Sen-
dung durch einen Benutzer der Zugangsberechti-
gungsnachweisvorrichtung mittels einer Benutzer-
schnittstelle der Zugangsberechtigungsnachweisvor-
richtung oder das Auswählen oder Anwählen der
auf der Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung
gespeicherten Information der Sendung durch ei-
nen Benutzer der Zugangsberechtigungsnachweis-
vorrichtung umfasst.

Ausführungsbeispiel 35:

[0130] Verfahren nach einem der Ausführungs-
beispiele 24–34, wobei die mit der jeweiligen
Zugangskontrollvorrichtung assoziierte Zugangsbe-
rechtigungsinformation in einem jeweiligen Zugangs-
kontrollvorrichtungsdatensatz für die jeweilige Zu-
gangskontrollvorrichtung enthalten ist.

Ausführungsbeispiel 36:

[0131] Verfahren nach Ausführungsbeispiel 35, wo-
bei der jeweilige Zugangskontrollvorrichtungsdaten-
satz die mit der jeweiligen Zugangskontrollvorrich-
tung assoziierte Adressinformation umfasst.

Ausführungsbeispiel 37:

[0132] Verfahren nach einem der Ausführungsbei-
spiele 24–36, wobei eine mit einem jeweiligen Nut-
zer einer jeweiligen Zugangskontrollvorrichtung as-
soziierte jeweilige Adressinformation und eine jewei-
lige Kennung der jeweiligen Zugangskontrollvorrich-
tung in einem jeweiligen Nutzerdatensatz enthalten
ist.

Ausführungsbeispiel 38:

[0133] Verfahren nach einem der Ausführungsbei-
spiele 24–37, wobei zumindest auf zwei Zugangsbe-
rechtigungsnachweisvorrichtungen jeweils die glei-
che mit einer Zugangskontrollvorrichtung assoziierte
Zugangsberechtigungsinformation gespeichert ist.

Ausführungsbeispiel 39:

[0134] Verfahren nach einem der Ausführungsbei-
spiele 24–38, wobei die Zugangsberechtigungsin-
formation nur an die Zugangskontrollvorrichtung (4)
kommuniziert werden kann, falls ein vordefinierter
Grad an Übereinstimmung zwischen der Adressinfor-
mation der Sendungsdaten und der mit der Zugangs-
kontrollvorrichtung assoziierten Adressinformation
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und/oder der mit einem Nutzer der Zugangskontroll-
vorrichtung assoziierten Adressinformation besteht.

Ausführungsbeispiel 40:

[0135] Vorrichtung eingerichtet zur Ausführung und/
oder Steuerung des Verfahrens nach einem der Aus-
führungsbeispiele 24–39 oder umfassend jeweilige
Mittel zur Ausführung und/oder Steuerung der Schrit-
te des Verfahrens nach einem der Ausführungsbei-
spiele 24–39.

Ausführungsbeispiel 41:

[0136] System, umfassend ein oder mehrere Vor-
richtungen, die eingerichtet sind zur Ausführung und/
oder Steuerung des Verfahrens nach einem der Aus-
führungsbeispiele 24–39 oder Mittel zur Ausführung
und/oder Steuerung der Schritte des Verfahrens nach
einem der Ausführungsbeispiele 24–39 aufweisen.

Ausführungsbeispiel 42:

[0137] System nach Ausführungsbeispiel 41, fer-
ner umfassend eine Zugangsberechtigungsnach-
weisvorrichtung nach einem der Ausführungsbeispie-
le 1–21.

Ausführungsbeispiel 43:

[0138] Computerprogramm, umfassend Programm-
anweisungen, die einen Prozessor zur Ausführung
und/oder Steuerung des Verfahrens gemäß einem
der Ausführungsbeispiele 1–21 oder 24–39 veranlas-
sen, wenn das Computerprogramm auf dem Prozes-
sor läuft.

[0139] Die in dieser Spezifikation beschriebenen
beispielhaften Ausführungsformen/Ausführungsbei-
spiele der vorliegenden Erfindung sollen sowohl ein-
zeln als auch in allen Kombinationen miteinander of-
fenbart verstanden werden. Insbesondere soll auch
die Beschreibung eines von einer Ausführungsform
umfassten Merkmals – sofern nicht explizit gegentei-
lig erklärt – vorliegend nicht so verstanden werden,
dass das Merkmal für die Funktion des Ausführungs-
beispiels unerlässlich oder wesentlich ist. Die Abfol-
ge der in dieser Spezifikation geschilderten Verfah-
rensschritte in den einzelnen Ablaufdiagrammen ist
nicht zwingend, alternative Abfolgen der Verfahrens-
schritte sind denkbar. Die Verfahrensschritte können
auf verschiedene Art und Weise implementiert wer-
den, so ist eine Implementierung in Software (durch
Programmanweisungen), Hardware oder eine Kom-
bination von beidem zur Implementierung der Verfah-
rensschritte denkbar. In den Patentansprüchen ver-
wendete Begriffe wie ”umfassen”, ”aufweisen”, ”be-
inhalten”, ”enthalten” und dergleichen schließen wei-
tere Elemente oder Schritte nicht aus. Unter die For-
mulierung „zumindest teilweise” fallen sowohl der Fall

„teilweise” als auch der Fall „vollständig”. Die Formu-
lierung „und/oder” soll dahingehend verstanden wer-
den, dass sowohl die Alternative als auch die Kom-
bination offenbart sein soll, also „A und/oder B” be-
deutet „(A) oder (B) oder (A und B)”. Eine Mehrzahl
von Einheiten, Personen oder dergleichen bedeutet
im Zusammenhang dieser Spezifikation mehrere Ein-
heiten, Personen oder dergleichen. Die Verwendung
des unbestimmten Artikels schließt eine Mehrzahl
nicht aus. Eine einzelne Einrichtung kann die Funk-
tionen mehrerer in den Patentansprüchen genann-
ten Einheiten bzw. Einrichtungen ausführen. In den
Patentansprüchen angegebene Bezugszeichen sind
nicht als Beschränkungen der eingesetzten Mittel und
Schritte anzusehen.

[0140] Insbesondere ist die vorliegende Erfindung
nicht auf eine bestimmte Art von Zugangsberech-
tigungsinformation beschränkt, es kann grundsätz-
lich jegliche Art von Zugangsberechtigungsinformati-
on verwendet werden, mit der die Berechtigung zum
Zugang gegenüber einer Zugangskontrollvorrichtung
erbracht werden kann, insbesondere durch für die Zu-
gangskontrollvorrichtung jeweils spezifische Codes
oder Schlüssel.
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Patentansprüche

1.    Verfahren (400), durchgeführt durch eine
Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung (3), das
Verfahren umfassend:
– Erhalten (402) einer Information einer Sendung (5),
– Identifizieren (403) eines Sendungsdatensatzes
aus einer Vielzahl von auf der Zugangsberechti-
gungsnachweisvorrichtung (3) gespeicherten Sen-
dungsdatensätzen unter Verwendung der erhaltenen
Information der Sendung, wobei der Sendungsdaten-
satz mit der Sendung assoziierte Adressinformation
umfasst,
– Bestimmen (407) einer oder mehrerer Zugangs-
kontrollvorrichtung(en) aus einer Vielzahl von Zu-
gangskontrollvorrichtungen anhand eines Ergebnis-
ses eines Vergleichs der Adressinformation des
Sendungsdatensatzes mit jeweiliger mit den Zu-
gangskontrollvorrichtungen assoziierter und auf der
Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung gespei-
cherter Adressinformation und/oder mit mit einem
oder mehreren Nutzer(n) (7) der jeweiligen Zugangs-
kontrollvorrichtungen jeweils assoziierter und auf der
Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung (3) ge-
speicherter Adressinformation,
– Ermöglichen einer Auswahl (415) und/oder einer
Bestätigung (413) einer Zugangskontrollvorrichtung
(4) der einen oder mehreren bestimmten Zugangs-
kontrollvorrichtung(en) durch einen Benutzer (6) der
Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung (3), und
– Kommunizieren (419) von mit der Zugangskontroll-
vorrichtung (4) assoziierter Zugangsberechtigungsin-
formation an die Zugangskontrollvorrichtung (4), um
Zugang zu einem der Zugangskontrollvorrichtung (4)
zugeordneten Raum zu verschaffen, so dass die Sen-
dung (5) in den Raum eingelegt oder aus diesem ent-
nommen werden kann.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Zugangs-
berechtigungsnachweisvorrichtung (3) jeweils unter-
schiedliche Zugangsberechtigungsinformation für je-
de Zugangskontrollvorrichtung der Vielzahl von Zu-
gangskontrollvorrichtungen speichert.

3.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–2, wo-
bei die Auswahl (415) der einen Zugangskontrollvor-
richtung (4) der einen oder mehreren bestimmten
Zugangskontrollvorrichtung(en) ermöglicht wird, falls
mehr als eine Zugangskontrollvorrichtung bestimmt
wurden.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–3, wo-
bei die Bestätigung (413) der Zugangskontrollvor-
richtung (4) der einen oder mehreren bestimmten
Zugangskontrollvorrichtung(en) ermöglicht wird, falls
nur die Zugangskontrollvorrichtung (4) bestimmt wur-
de und/oder nachdem die Zugangskontrollvorrich-
tung (4) durch den Benutzer (6) der Zugangsberech-
tigungsnachweisvorrichtung (3) aus der/den einen

oder mehreren bestimmten Zugangskontrollvorrich-
tung(en) ausgewählt wurde.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 3–4, wo-
bei das Ermöglichen nach Anwahl einer Menüoption
durch den Benutzer (6) der Zugangsberechtigungs-
nachweisvorrichtung erfolgt, die vorhanden ist, wenn
zumindest eine Zugangskontrollvorrichtung bestimmt
wurde.

6.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1–5,
wobei eine Anzahl der einen oder mehreren be-
stimmten Zugangskontrollvorrichtung(en) mit zuneh-
mendem Grad an Übereinstimmung zwischen der
Adressinformation des Sendungsdatensatzes und
den mit den Zugangskontrollvorrichtungen und/oder
deren Nutzern jeweils assoziierten Adressinformatio-
nen abnimmt, insbesondere so dass lediglich eine
Zugangskontrollvorrichtung (4) bestimmt wird, wenn
die mit dieser Zugangskontrollvorrichtung und/oder
deren Nutzer(n) assoziierte Adressinformation voll-
ständig mit der Adressinformation des Sendungsda-
tensatzes übereinstimmt.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–6, ferner
umfassend:
– Ausgeben (405) eines Hinweises auf die Möglich-
keit zur Nutzung einer Zugangskontrollvorrichtung,
wenn die Adressinformation des Sendungsdatensat-
zes einen vordefinierten Grad an Übereinstimmung
mit zumindest einer mit einer Zugangskontrollvorrich-
tung assoziierten Adressinformation und/oder mit zu-
mindest einer mit einem Nutzer einer Zugangskon-
trollvorrichtung assoziierten Adressinformation auf-
weist.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–7, wobei
das Erhalten (402) der Information der Sendung (5)
das drahtlose, insbesondere optische Erfassen der
Information der Sendung (5) durch die Zugangsbe-
rechtigungsnachweisvorrichtung (3) umfasst.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–7, wobei
das Erhalten (402) der Information der Sendung (5)
das Erfassen einer Eingabe der Information der Sen-
dung (5) durch einen Benutzer (6) der Zugangsbe-
rechtigungsnachweisvorrichtung (3) mittels einer Be-
nutzerschnittstelle der Zugangsberechtigungsnach-
weisvorrichtung (3) umfasst.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–7, wo-
bei das Erhalten (402) der Information der Sendung
(5) das Auswählen oder Anwählen der auf der Zu-
gangsberechtigungsnachweisvorrichtung (3) gespei-
cherten Information der Sendung (5) durch einen Be-
nutzer (6) der Zugangsberechtigungsnachweisvor-
richtung (3) umfasst.

11.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1–10,
wobei die Sendungsdatensätze nur Sendungsdaten-



DE 10 2014 105 247 A1    2015.06.11

27/36

sätze von Sendungen umfassen, die einem Benutzer
der Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung in ei-
nem vordefinierten Zeitraum zugeordnet sind.

12.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1–
11, wobei die jeweilige mit den Zugangskontrollvor-
richtungen assoziierte und auf der Zugangsberech-
tigungsnachweisvorrichtung gespeicherte Adressin-
formation und/oder die mit einem oder mehreren
Nutzer(n) (7) der jeweiligen Zugangskontrollvorrich-
tung jeweils assoziierte und auf der Zugangsberechti-
gungsnachweisvorrichtung (3) gespeicherte Adress-
information nur jeweils mit solchen Zugangskon-
trollvorrichtungen assoziierte Adressinformation und/
oder nur mit jeweils einem oder mehreren Nutzer
(n) (7) von solchen Zugangskontrollvorrichtungen je-
weils assoziierte Adressinformation umfasst, bei de-
nen die jeweilige Adressinformation und/oder die je-
weilige Adressinformation ihrer jeweiligen ein oder
mehreren Nutzer gemäß einem vordefinierten Grad
an Übereinstimmung mit der Adressinformation zu-
mindest einer der gespeicherten Sendungsdatensät-
ze übereinstimmt.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, wobei die kom-
munizierte Zugangsberechtigungsinformation aus ei-
ner Vielzahl von auf der Zugangsberechtigungs-
nachweisvorrichtung gespeicherten Zugangsberech-
tigungsinformationen stammt, wobei diese Zugangs-
berechtigungsinformationen nur Zugangsberechti-
gungsinformationen von denjenigen Zugangskon-
trollvorrichtungen, bei denen die jeweilige Adressin-
formation und/oder die jeweilige Adressinformation
ihrer jeweiligen ein oder mehreren Nutzer gemäß ei-
nem vordefinierten Grad an Übereinstimmung mit der
Adressinformation zumindest einer der gespeicher-
ten Sendungsdatensätze übereinstimmt.

14.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1–13,
wobei die mit der jeweiligen Zugangskontrollvorrich-
tung assoziierte Zugangsberechtigungsinformation in
einem jeweiligen Zugangskontrollvorrichtungsdaten-
satz für die jeweilige Zugangskontrollvorrichtung ent-
halten ist.

15.    Verfahren nach Anspruch 14, wobei der je-
weilige Zugangskontrollvorrichtungsdatensatz die mit
der jeweiligen Zugangskontrollvorrichtung assoziier-
te Adressinformation umfasst.

16.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1–15,
wobei eine mit einem jeweiligen Nutzer einer jeweili-
gen Zugangskontrollvorrichtung assoziierte jeweilige
Adressinformation und eine jeweilige Kennung der je-
weiligen Zugangskontrollvorrichtung in einem jeweili-
gen Nutzerdatensatz enthalten ist.

17.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1–16,
wobei auf zumindest zwei Zugangsberechtigungs-
nachweisvorrichtungen (3) jeweils die gleiche mit ei-

ner Zugangskontrollvorrichtung assoziierte Zugangs-
berechtigungsinformation gespeichert ist.

18.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1–
17, wobei die Zugangsberechtigungsinformation nur
an die Zugangskontrollvorrichtung (4) kommuniziert
werden kann, falls ein vordefinierter Grad an Überein-
stimmung zwischen der Adressinformation der Sen-
dungsdaten und der mit der Zugangskontrollvorrich-
tung assoziierten Adressinformation und/oder der mit
einem Nutzer der Zugangskontrollvorrichtung assozi-
ierten Adressinformation besteht.

19.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1–18,
wobei das Bestimmen (407) der einen oder mehreren
Zugangskontrollvorrichtung(en), das Ermöglichen ei-
ner Auswahl (415) und/oder einer Bestätigung (413)
einer der einen oder mehreren bestimmten Zugangs-
kontrollvorrichtung(en) und/oder das Kommunizieren
(419) von mit der bestätigten und/oder ausgewählten
Zugangskontrollvorrichtung (4) assoziierter Zugangs-
berechtigungsinformation nur erfolgt, falls der identi-
fizierte Sendungsdatensatz angibt, dass die Sendung
(5) grundsätzlich in einen einer Zugangskontrollvor-
richtung (4) zugeordneten Raum eingelegt oder aus
diesem entnommen werden darf.

20.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1–
19, wobei die Zugangsberechtigungsnachweisvor-
richtung (3) ein Handscanner ist.

21.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1–20,
wobei das Kommunizieren (419) von Information
von der Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung
an die Zugangskontrollvorrichtung drahtlos erfolgt,
insbesondere mittels Bluetooth-Kommunikation.

22.    Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung
(3), eingerichtet zur Ausführung und/oder Steuerung
des Verfahrens (400) nach einem der Ansprüche
1–22 oder umfassend jeweilige Mittel zur Ausfüh-
rung und/oder Steuerung der Schritte des Verfahrens
(400) nach einem der Ansprüche 1–21.

23.    Verwendung einer Zugangsberechtigungs-
nachweisvorrichtung (3) nach Anspruch 22, umfas-
send:
– Handhabung der Zugangsberechtigungsnachweis-
vorrichtung (3), so dass die Information der Sendung
(3) von der Zugangsberechtigungsnachweisvorrich-
tung (3) erhalten wird,
– Auswählen und/oder Bestätigen einer Zugangs-
kontrollvorrichtung (4) der einen oder mehreren von
der Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung be-
stimmten Zugangskontrollvorrichtung(en), und
– Einlegen der Sendung (5) in den der Zugangs-
kontrollvorrichtung (4) zugeordneten Raum oder Ent-
nehmen der Sendung (5) aus dem Raum, nach-
dem die Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung
(4) durch das Kommunizieren (419) der Zugangs-
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berechtigungsinformation an die Zugangskontrollvor-
richtung (4) Zugang zu dem Raum verschafft hat.

24.  Verfahren (300) umfassend:
– Bereitstellen (310) der folgenden Informationen:
– einer Vielzahl von Sendungsdatensätzen, wobei je-
der der Sendungsdatensätze jeweilige Adressinfor-
mation einer jeweiligen Sendung umfasst,
– mit Zugangskontrollvorrichtungen einer Vielzahl
von Zugangskontrollvorrichtungen assoziierten je-
weiligen Adressinformationen und/oder mit einem
oder mehreren jeweiligen Nutzer(n) der Vielzahl
von Zugangskontrollvorrichtungen assoziierten je-
weiligen Adressinformationen, und
– mit den Zugangskontrollvorrichtungen der Viel-
zahl von Zugangskontrollvorrichtungen assoziierten
jeweiligen Zugangsberechtigungsinformationen.

25.  Verfahren nach Anspruch 24, wobei das Bereit-
stellen (310) es einer Zugangsberechtigungsnach-
weisvorrichtung (3) ermöglicht, folgendes durchzu-
führen:
– Identifizieren (403) eines Sendungsdatensatzes
aus den bereitgestellten Sendungsdatensätzen un-
ter Verwendung von einer an der Zugangsberechti-
gungsnachweisvorrichtung (3) erhaltenen Informati-
on der Sendung (5),
– Bestimmen (407) einer oder mehrerer Zugangskon-
trollvorrichtung(en) aus der Vielzahl von Zugangs-
kontrollvorrichtungen anhand eines Ergebnisses ei-
nes Vergleichs der Adressinformation des Sendungs-
datensatzes mit den bereitgestellten jeweils mit den
Zugangskontrollvorrichtungen assoziierten und auf
der Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung ge-
speicherten Adressinformationen und/oder mit den
bereitgestellten mit dem/den jeweiligen Nutzer(n)
der jeweiligen Zugangskontrollvorrichtung assoziier-
ten und auf der Zugangsberechtigungsnachweisvor-
richtung gespeicherten Adressinformationen, und
– Kommunizieren (419) einer der bereitgestellten
Zugangsberechtigungsinformationen, die mit einer
durch einen Benutzer (6) der Zugangsberechtigungs-
nachweisvorrichtung (3) ausgewählten und/oder be-
stätigten Zugangskontrollvorrichtung (4) der einen
oder mehreren bestimmten Zugangskontrollvorrich-
tung(en) assoziiert ist, an die Zugangskontrollvorrich-
tung (4), um Zugang zu einem der Zugangskontroll-
vorrichtung zugeordneten Raum zu verschaffen, so
dass die Sendung (5) in den Raum eingelegt oder aus
diesem entnommen werden kann.

26.  Verfahren nach einem der Ansprüche 24–25,
wobei die bereitgestellten Sendungsdatensätze eine
ausgewählte Untermenge einer größeren Menge von
Sendungsdatensätzen darstellen, wobei die bereit-
gestellten Sendungsdatensätze nur Sendungsdaten-
sätze von Sendungen umfassen, die einem Benutzer
einer Zugangsberechtigungsnachweisvorrichtung in
einem vordefinierten Zeitraum zugeordnet werden.

27.    Verfahren nach einem der Ansprüche 24–
26, wobei die bereitgestellten mit den Zugangs-
kontrollvorrichtungen assoziierten jeweiligen Adress-
informationen und/oder die bereitgestellten mit ei-
nem oder mehreren jeweiligen Nutzer(n) der Vielzahl
von Zugangskontrollvorrichtungen assoziierten je-
weiligen Adressinformationen eine ausgewählte Un-
termenge einer größeren Menge von Adressinforma-
tionen darstellen, wobei die Untermenge nur jeweils
mit ausgewählten Zugangskontrollvorrichtungen as-
soziierte Adressinformationen und/oder nur jeweils
mit einem oder mehreren Nutzer(n) von jeweiligen
ausgewählten Zugangskontrollvorrichtungen assozi-
ierte Adressinformationen umfasst, und wobei die
ausgewählten Zugangskontrollvorrichtungen nur Zu-
gangskontrollvorrichtungen umfassen, bei denen die
jeweilige Adressinformation und/oder die jeweilige
Adressinformation ihrer jeweiligen ein oder mehreren
Nutzer gemäß einem vordefinierten Grad an Über-
einstimmung mit der Adressinformation zumindest ei-
ner der bereitgestellten Sendungsdatensätze über-
einstimmt.

28.  Verfahren nach Anspruch 27, wobei die bereit-
gestellten Zugangsberechtigungsinformationen eine
ausgewählte Untermenge einer größeren Menge von
Zugangsberechtigungsinformationen darstellen, wo-
bei die bereitgestellten Zugangsberechtigungsinfor-
mationen nur Zugangsberechtigungsinformationen
der ausgewählten Zugangskontrollvorrichtungen um-
fasst.

29.    Vorrichtung (2) eingerichtet zur Ausführung
und/oder Steuerung des Verfahrens (300) nach ei-
nem der Ansprüche 24–28 oder umfassend jeweilige
Mittel zur Ausführung und/oder Steuerung der Schrit-
te des Verfahrens (300) nach einem der Ansprüche
24–28.

30.  System (1), umfassend eine oder mehrere Vor-
richtungen (2, 13), die eingerichtet sind zur Ausfüh-
rung und/oder Steuerung des Verfahrens (300) nach
einem der Ansprüche 24–28 oder Mittel zur Ausfüh-
rung und/oder Steuerung der Schritte des Verfahrens
(300) nach einem der Ansprüche 24–28 aufweisen.

31.   System (1) nach Anspruch 28, ferner umfas-
send eine Zugangsberechtigungsnachweisvorrich-
tung (3) nach einem der Ansprüche 1–21.

32.    Computerprogramm, umfassend Programm-
anweisungen, die einen Prozessor (21) zur Ausfüh-
rung und/oder Steuerung des Verfahrens (400, 300)
gemäß einem der Ansprüche 1–21 oder 24–28 veran-
lassen, wenn das Computerprogramm auf dem Pro-
zessor (21) läuft.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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